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Tagesordnungspunkt 1 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer  
Infrastrukturabgabe für die Benutzung von  
Bundesfernstraßen  

BT-Drucksache 18/3990 

Pkw-Maut 

 

b) Antrag der Abgeordneten Herbert Behrens,  
Sabine Leidig, Thomas Lutze, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE. 

Keine Einführung einer Pkw-Maut in Deutsch-
land 

BT-Drucksache 18/806 

 

Vorsitzender: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 
36. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, heute zu unserer Öffentlichen 
Anhörung zum „Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
führung einer Infrastrukturabgabe für die Benut-
zung von Bundesfernstraßen“ auf Bundestags-
drucksache 18/3990 sowie zu dem Antrag der Ab-
geordneten Herbert Behrens, Sabine Leidig, 
Thomas Lutze, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE. „Keine Einführung einer 
Pkw-Maut in Deutschland“ auf Bundestagsdruck-
sache 18/806.  

Wenige Themen unseres Ausschusses werden 
auch in der Öffentlichkeit so intensiv diskutiert, 
wie das Thema „Infrastrukturabgabe“, langläufig 
auch Pkw-Maut genannt. Dies gilt für den Inhalt 
wie auch für die Ausgestaltung dieser Abgabe, die 
zum ersten Mal eine so genannte Nutzerfinanzie-
rung auch für Pkw-Halter einführen soll. Seit 
1984 beschäftigt sich der Deutsche Bundestag im-
mer wieder mit diesem Thema. Ich bin daher si-
cher, dass wir eine sehr interessante Anhörung 
haben werden und begrüße dazu recht herzlich – 
schon so früh am Morgen – unsere Sachverständi-
gen: Herrn Dipl.-Ing. Henryk Bolik von der Inge-
nieurgesellschaft für Verkehrsplanung und -siche-
rung GmbH, Herrn Prof. Dr. Christian Hillgruber 
von der Universität in Bonn – Sie waren ja auch 
schon bei der Anhörung im Finanzausschuss – 

Herrn Hilmar von Lojewski von der Bundesverei-
nigung der kommunalen Spitzenverbände, Herrn 
Prof. Dr. Franz Mayer von Universität Bielefeld – 
Sie haben es pünktlich geschafft, wunderbar – 
Herrn Ralf Ratzenberger, den Verkehrswissen-
schaftler, Herrn Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz von 
der Zeppelin Universität in Friedrichshafen – 
auch eine weite Anreise – schön, dass Sie bei uns 
sind – und schließlich Herrn Prof. Dr. Holger 
Schwemer von der Kanzlei Schwemer Titz & Töt-
ter. Ihnen allen ein recht herzliches Willkommen 
und einen Guten Morgen.  

Den Sachverständigen darf ich insbesondere im 
Namen des Ausschusses dafür danken, dass Sie 
uns Ihre schriftlichen Stellungnahmen übermit-
telt haben. Diese liegen hier heute aus und sind 
auch bereits im Internet abrufbar. Ich darf kurz 
für die Öffentlichkeit und für die Sachverständi-
gen noch einmal kurz das Verfahren der heutigen 
Anhörung schildern. Wir haben uns darauf ver-
ständigt, dass es keine Eingangsstatements der 
Sachverständigen geben soll. Wir werden also 
gleich in die Fragerunde einsteigen, der sich in 
Abhängigkeit von der verfügbaren Zeit weitere 
Fragerunden anschließen werden. Wir haben 
etwa zwei Stunden Zeit eingeplant. In jeder Fra-
gerunde können die Ausschussmitglieder, die 
sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen an bis zu 
zwei Sachverständige stellen. Aufgrund eines  
Beschlusses der Obleute im Ausschuss bitte ich 
die Fragesteller, sprich die Abgeordneten, sich 
auf eine Redezeit von drei Minuten zu beschrän-
ken. Wir haben ja Gelegenheit, um ausführlich zu 
diskutieren. Heute soll wirklich die Fragestellung 
im Mittelpunkt stehen. Dabei folgen die Fragestel-
ler im Wechsel von Koalition zu Opposition auf-
einander. Die Kolleginnen und Kollegen des 
Haushaltsausschusses, die heute mit eingeladen 
sind, können sich selbstverständlich auch beteili-
gen. Durch eine Vereinbarung der Obleute vom  
5. März ist ihnen ein Fragerecht eingeräumt wor-
den. Von der heutigen Öffentlichen Anhörung – 
das ist wichtig für alle Beteiligten – werden wir 
wie üblich ein Wortprotokoll erstellen, welches 
den Sachverständigen und allen Interessierten zu-
gänglich sein und auch ins Internet eingestellt 
wird. Deswegen ist es wichtig, dass vor jedem 
Wortbeitrag noch einmal der Name des Antwor-
tenden erwähnt wird. Nun beginnen wir mit der 
CDU/CSU-Fraktion, das Wort hat der Kollege 
Lange. 
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Abg. Ulrich Lange (CDU/CSU): Herr Vorsitzender, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Her-
ren Sachverständige, ich habe zwei Fragen an 
Herrn Prof. Hillgruber. Die Einführung der Infra-
strukturabgabe soll nicht zu einer Doppelbelas-
tung führen. Mit der Aufnahme von Steuerentlas-
tungsbeträgen in das Kraftfahrzeugsteuergesetz 
soll gewährleistet werden, dass im Inland steuer-
pflichtigen Personen durch die Infrastrukturab-
gabe keine zusätzlichen finanziellen Lasten aufer-
legt werden. Der Bundesrat hat europapolitische 
Bedenken geltend gemacht. Gegen den Entlas-
tungsbetrag bei der Kfz-Steuer eingewandt, dass er 
– abgesehen von dem allgemeinen Diskriminie-
rungsverbot – insbesondere gegen Artikel 92 
AEUV verstoße. Kritisiert wird teilweise auch, 
dass für Kurzzeitvignetten – im Gegensatz zu Jah-
resvignetten – feste Gebührensätze vorgesehen 
sind.  

Erste Frage: Teilen Sie diese Bedenken im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit mit dem europäischen 
Recht, insbesondere im Hinblick auf das allge-
meine Diskriminierungsverbot und den Artikel 
92? Sind ferner aus Ihrer Sicht die Festpreise für 
Kurzzeitvignetten mit dem europäischen Nicht-
diskriminierungsverbot vereinbar oder müssten 
die Gebühren auch für Kurzzeitvignetten nach 
Hubraum und Schadstoffklasse gestaffelt werden? 

Zweite Frage: Der Bundesrat hat in seiner Stel-
lungnahme festgestellt, dass es sich bei dem Ge-
setzentwurf um ein zustimmungspflichtiges Ge-
setz handle, da den nach dem Landesrecht für die 
Kfz-Zulassung zuständigen Behörden neue Aufga-
ben zugewiesen würden. Außerdem hat der Bun-
desrat verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
geplante Übertragung von Aufgaben an die Zulas-
sungsbehörden geäußert. Frage dazu: Stellt aus Ih-
rer Sicht die Aufgabenverteilung im Hinblick auf 
die Ausnahmeprüfung nach dem Gesetzentwurf 
eine nach dem Grundgesetz unzulässige Misch-
verwaltung zwischen Bundes- und Länderbehör-
den dar? Und wie beurteilen Sie die Frage nach 
der Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzentwur-
fes?  

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann Herr Prof. Dr. 
Hillgruber. 

 

Prof. Dr. Christian Hillgruber (Universität Bonn): 
Erlauben Sie mir, die Fragen in umgekehrter Rei-
henfolge zu beantworten, weil die letzteren, die 
verfassungsrechtlichen Fragen – glaube ich – sehr 
einfach und sehr rasch zu beantworten sind. Eine 
Zustimmungspflichtigkeit ist im Falle dieses Bun-
desgesetzes nicht erkennbar. Wie Sie wissen, sind 
Gesetze nur in den enumerativ im Grundgesetz 
aufgeführten Fällen zustimmungspflichtig. Ein 
solcher Fall liegt hier nicht vor. Insbesondere 
führt die Zuweisung einer – es ist nur eine ein-
zige – Verwaltungsaufgabe an für die Zulassung 
von Fahrzeugen zuständige Landesbehörden – 
nämlich die Einholung des SEPA-Mandats nach  
§ 8 Abs. 3 des Entwurfs eines Infrastrukturabga-
bengesetzes – nicht zur Zustimmungspflichtig-
keit. Seit der Föderalismusreform und der ent-
sprechenden Änderung des Art. 84 Abs. 1 löst die 
Regelung des Verwaltungsverfahrens, wie die Be-
hördeneinrichtung durch ein Bundesgesetz, nicht 
mehr die Zustimmungspflichtigkeit aus, sondern 
begründet eine Abweichungskompetenz der Län-
der. Art. 84 Abs. 1 ist also kein Fall der Zustim-
mungspflichtigkeit mehr. Andere Zustimmungs-
pflichtigkeitstatbestände sind nicht erkennbar. 
Das vorgesehene Gesetz ist somit nicht zustim-
mungspflichtig.  

Zweitens zu Ihrer Frage, ob hier ein Fall unzuläs-
siger Mischverwaltung vorliegt. Auch das ist zu 
verneinen. Allein die Tatsache, dass in erster Li-
nie Bundesoberbehörden, nämlich das Kraftfahrt-
bundesamt und das Bundesamt für Güterverkehr, 
und daneben – sozusagen als Sonderfall, den ich 
eben angesprochen habe (§ 8 Abs. 3) – auch die 
für die Zulassung zuständigen Landesbehörden 
für die Ausführung dieses Gesetzes zuständig sein 
sollen, begründet noch keinen Fall unzulässiger 
Mischverwaltung. Davon spricht auch das Bun-
desverfassungsgericht erst dann, wenn Bundesbe-
hörden die Möglichkeit eingeräumt wird, auf den 
Verwaltungsvollzug durch Landesbehörden un-
mittelbar Einfluss zu nehmen, etwa durch Inan-
spruchnahme von Weisungsbefugnissen. Solche 
Weisungsbefugnisse sind zum Beispiel im Falle 
des Kraftfahrtbundesamtes durch § 1 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrtbun-
desamtes ausdrücklich ausgeschlossen. Auch 
sonst ist hier nichts erkennbar. Also liegt hier 
auch kein Fall unzulässiger Mischverwaltung vor, 
der zur Verfassungswidrigkeit führen würde. So 
viel zu Ihren verfassungsrechtlichen Fragen.  
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Nun zum Europarecht, das –wie ich glaube –  
der deutlich umstrittenere Teil ist. Ich habe in 
meinem Gutachten, das ich für das Bundesver-
kehrsministerium erstellt habe, und auch in mei-
ner Stellungnahme für diese Anhörung ausge-
führt, dass das gesamte Vorhaben und auch die 
Kombination der Einführung einer Infrastruktur-
abgabe mit einem Entlastungsbetrag bei der Kfz-
Steuer mit dem Europarecht vereinbar ist. Es 
stellt weder eine unzulässige mittelbare Diskrimi-
nierung wegen der Staatsangehörigkeit dar, noch 
verstößt es gegen Grundfreiheiten oder gegen Ar-
tikel 92 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union. Ich will dies noch einmal 
kurz begründen. Zunächst zur Frage eines Versto-
ßes gegen das Diskriminierungsverbot. Es gibt im 
Grunde zwei Möglichkeiten der Herangehens-
weise. Sie können entweder die beiden vorgese-
henen gesetzgeberischen Maßnahmen getrennt be-
trachten oder – was die Haltung der Bundesregie-
rung ausweislich der Begründung des Regierungs-
entwurfs ist; eine Auffassung, die ich teile – eine 
Gesamtbetrachtung vornehmen. Aber lassen Sie 
mich – sozusagen der Vollständigkeit halber – die 
beiden Varianten kurz durchspielen. Wenn man 
von einer getrennten Betrachtung ausgeht, dann 
liegt der Fall – denke ich – sehr eindeutig. Der 
Pflicht zur Entrichtung einer Infrastrukturabgabe 
nach § 1 des Gesetzentwurfes unterliegen sowohl 
im Inland als auch im Ausland zugelassene Kfz. 
Dabei ist zu betonen, dass dies für Letztere nur 
dann gilt, wenn sie Bundesautobahnen – also nur 
einen Teil des Bundesfernstraßennetzes – benut-
zen. Auf der anderen Seite gibt es eine Regelung 
im Kraftfahrzeugsteuergesetz, die im § 9 vorgese-
hene Einführung eines Entlastungsbetrages. Von 
dieser Entlastung partizipieren die Halter und 
Nutzer im Ausland zugelassener Kfz nicht. Aber 
das beruht – wie Sie wissen – auf europarechtli-
chen Vorgaben. Denn zur Vermeidung einer Dop-
pelbesteuerung hat man – ungeachtet einer feh-
lenden einheitlichen Regelung der Frage der 
Kraftfahrzeugsteuer in Europa – festgelegt, dass 
der Halter eines Fahrzeuges in dem Mitgliedstaat 
Kraftfahrzeugsteuer zahlt, in dem sein Fahrzeug 
zugelassen ist. Wenn man das Ganze also getrennt 
betrachtet, ist die Sache ganz eindeutig. Wie sieht 
es nun aus, wenn man es zusammen betrachtet? 
Ich will noch einmal betonen, dass ich dies für 
angezeigt halte. Das ist ja auch – wie gesagt – aus-
weislich der Begründung des Regierungsentwurfs 

der Standpunkt der Bundesregierung. Ich halte 
dies auch für richtig. Denn das Ganze stellt sich 
in der Gesamtbetrachtung als eine Systement-
scheidung dar, das heißt als eine Entscheidung 
für die partielle Umstellung der bisher aus-
schließlich steuerfinanzierten auf eine gebühren-
finanzierte Infrastrukturfinanzierung, die alle 
Nutzer in Anspruch nimmt. Diese Umstellung 
liegt aber ganz auf der Linie dessen, was die Euro-
päische Union ausweißlich etwa des Weißbuches 
der Kommission selbst plant und selbst als Ziel 
vorgegeben hat. Das wird auch deutlich etwa an 
der Eurovignettenrichtlinie, also der sogenannten 
Lkw-Maut. Interessanterweise ist in Art. 7k der 
Eurovignettenrichtlinie ausdrücklich vorgesehen, 
dass die Mitgliedstaaten bei der Einführung eines 
Maut- oder eines Straßenbenutzungsgebührensys-
tems Kompensationen vorsehen können. Bei sol-
chen Kompensationen, ist – das zeigen auch die 
Materialien zu dieser Richtlinie – ausdrücklich 
auch an die Kfz-Steuer gedacht. Das heißt, das ge-
samte Europarecht geht – wenn man so will – von 
einem System kommunizierender Röhren aus, so-
mit von einer Infrastrukturfinanzierung, die auf 
zwei Säulen ruht, der Kfz-Steuer und der Maut 
bzw. der Straßenbenutzungsgebühr. Das Europa-
recht geht ferner davon aus, dass hier Verschie-
bungen stattfinden können oder sogar sollten, 
weil das Nutzer- und das Verursacherprinzip aus-
geweitet werden sollen. Das ist genau das Ziel, 
das europarechtlich vorgegeben ist. Wenn man 
hingegen der Auffassung, wie sie etwa der Kol-
lege Mayer in seiner schriftlichen Stellungnahme 
vertreten hat, folgen würde, wonach dies eine un-
zulässige Diskriminierung darstellt, dann müsste 
man erstens daraus schließen, dass die Eurovig-
nettenrichtlinie selbst, nämlich der Art. 7k, uni-
onsrechtswidriges Unionsrecht darstellt – eine 
These, die bisher noch niemand vertreten hat – 
und zweitens wäre die Konsequenz – auch das 
halte ich für abwegig – dass die Umstellung eines 
bisher ausschließlich steuerfinanzierten auf ein 
zumindest teilweise gebührenfinanziertes System 
ohne Zusatzbelastung für diejenigen, die bisher 
die Steuer entrichtet haben, unzulässig wäre. Es 
wäre somit unmöglich, die Systementscheidung 
einer Umstellung vorzunehmen ohne Zusatzbe-
lastung für diejenigen, die bisher die Steuerfinan-
zierung tragen. Es gibt im Europarecht keinen An-
haltspunkt dafür, dass es unzulässig sein sollte, 
die Umstellung im Ergebnis kostenneutral für die 
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bisher die Infrastrukturfinanzierung Schulternden 
vorzunehmen. Insgesamt gelange ich somit zu der 
Auffassung, dass hier keine Diskriminierung vor-
liegt. Wenn man eine Gesamtbetrachtung vor-
nimmt, meine Damen und Herren, dann muss 
man sie konsequent vornehmen. Das heißt, man 
muss dann auch bei der Beurteilung des Status 
Quo Ante eine Gesamtbetrachtung vornehmen 
und die Frage stellen, wer bisher zur Infrastruk-
turfinanzierung zu welchen Anteilen beigetragen 
hat. Und wenn man diese Gesamtbetrachtung 
konsequent zu Ende denkt, dann gelangt man zu 
dem Ergebnis, dass auch nach der Einführung der 
Infrastrukturabgabe plus Steuerentlastungsbetrag 
keine Diskriminierung vorliegt. Im Gegenteil – 
nach wie vor – und ich halte dies im Ergebnis für 
richtig – stehen sich die Halter und Nutzer von 
im Ausland zugelassenen Kfz besser. Erstens kön-
nen sie die jetzt einzuführende Infrastrukturab-
gabe anders als Halter inländischer Kfz vermei-
den, indem sie keine Bundesautobahnen in An-
spruch nehmen. Zweitens zahlen sie die Infra-
strukturabgabe eben maximal in der gleichen 
Höhe wie die Halter von im Inland zugelassenen 
Kfz. Wie gesagt, die Tatsache, dass sie von der 
Kfz-Steuerentlastung nicht profitieren können, 
liegt an den Umständen, die ich bereits geschil-
dert habe. Zweiter Punkt, zu dem europarechtli-
chen Aspekt: Wie sieht es mit dem Art. 92 AEUV 
aus? Das ist eine Vorschrift, die über das Diskri-
minierungsverbot – das ich bisher behandelt habe 
– hinausgeht. Nach dem bisherigen Verständnis 
dieser Vorschrift, insbesondere in der Auslegung 
durch den Europäischen Gerichtshof – Ihnen al-
len ist ja die Entscheidung aus dem Jahr 1992 be-
kannt – ist das eine so genannte „Stand still-Klau-
sel“. Das heißt, danach darf die vorgefundene 
Wettbewerbslage für ausländische und inländi-
sche Verkehrsunternehmer nicht zu Lasten der 
ausländischen Verkehrsunternehmer verändert 
werden. Ich habe in meinem Gutachten in Über-
einstimmung mit einer Reihe von anderen Stim-
men in der Literatur Zweifel angemeldet, ob diese 
Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof 
wirklich zu überzeugen vermag. Denn dadurch 
werden im Grunde Wettbewerbsverzerrungen – 
entgegen dem Grundziel des Binnenmarkts, der 
auf wettbewerbsgleiche Rahmenbedingungen ab-
zielt – perpetuiert, zumindest bis zu einer europa-
weit einheitlichen Regelung. Aber das kann man 
– glaube ich – hier unentschieden lassen.  

Insofern ist, wenn Sie so wollen, die Entschei-
dung von 1992 heute nicht mehr maßgebend.  
Entscheidend ist, dass sich das europäische Se-
kundärrecht seit 1992 grundlegend verändert hat. 
Wenn Sie den Art. 92 AEUV lesen, meine Damen 
und Herren, dann werden Sie feststellen, dass 
dieser Art. eben nur Geltung beansprucht – ich 
will dies mal zitieren – „bis zum Erlass der in Art. 
91 Abs. 1 genannten Vorschrift.“ Dies sind genau 
die europarechtlichen, sekundärrechtlichen Rege-
lungen. Nun haben wir zwar streng genommen 
nur eine Regelung – die Eurovignettenrichtlinie – 
für Pkw und Lkw mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von über 3,5 Tonnen. Aber wenn Sie sich 
diese Eurovignettenrichtlinie einmal genauer an-
sehen, dann werden Sie feststellen, dass sie aus-
weislich der Begründungserwägungen 3 und 9 in 
Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 und Art. 7k eben 
doch auch für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen gilt. 
Somit ist das Gebot des „Stand still“ nicht mehr 
maßgebend, sondern stattdessen greift das allge-
meine Diskriminierungsverbot. Das heißt, beim 
jetzigen Stand der Entwicklung des europäischen 
Sekundärrechts hat Art. 92, bezogen auf die uns 
hier interessierende Thematik der Verkehrspoli-
tik, ihre Bedeutung als „Stand still Klausel“ ein-
gebüßt. Nicht wegen einer anderen Auslegung – 
denn es war vielleicht etwas kühn anzunehmen, 
der EuGH würde sich eine andere Auslegung zu 
Eigen machen – sondern weil das Sekundärrecht 
sich weiterentwickelt hat. 

Letzte Bemerkung noch zu der Frage des Preisver-
hältnisses zwischen Kurzzeit- und Langzeitvignet-
ten. Auch hier beruft man sich häufig auf Kom-
missionspapiere. Die entsprechenden Maßstäbe 
sind jedoch, wenn man sich das genauer an-
schaut, hier nicht einschlägig. Wenn die Europäi-
sche Kommission hier sozusagen Proportionalitä-
ten festgelegt hat, dann zeigt sich bei näherem 
Hinsehen, dass es dabei immer um Systeme von 
Mitgliedstaaten ging, die sowohl für die Kurzzeit- 
wie für die Langzeitvignetten eine variable Preis-
gestaltung hatten. Hier sieht es aber eben anders 
aus. Hier sind aus verständlichen Gründen – 
Stichwort „Abgeltung des Verwaltungsaufwands“ 
für Kurzzeitvignetten – Fixpreise festgelegt wor-
den, und nur der Preis der Jahresvignette ist ab-
hängig von den bekannten Parametern. Für ein 
solches System gibt es somit keine unmittelbar 
einschlägigen europarechtlichen Vorgaben. 
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Selbstverständlich gilt auch hier das Diskriminie-
rungsverbot. Aber man muss – glaube ich – eben 
auch in Rechnung stellen, dass die absolute Höhe 
der Preise für Kurzzeitvignetten keine Grundlage 
dafür bietet, von der Ausübung europäischer 
Grundfreiheiten, insbesondere auch der Freizü-
gigkeit, Gebrauch zu machen. Vor diesem Hinter-
grund habe ich gegen diese Preisgestaltung – auch 
gegen die Proportionen von Kurzzeit- und Lang-
zeitvignetten – im Ergebnis keine durchgreifen-
den europarechtlichen Bedenken.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Hillgruber! 
Ich glaube, das öffentlich zugängliche Protokoll 
wird für alle, die sich mit Europarecht befassen, 
eine hoch interessante Lektüre werden. Jetzt kom-
men wir zur Fraktion DIE LINKE., Kollege Beh-
rens, bitte!  

 

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE.): Einen Teil 
dieser Ausführungen hätten wir auch in der Stel-
lungnahme lesen können. Wir haben Sie eingela-
den, um genauer beurteilen zu können, wie wir 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf umgehen 
sollen. Ich will mich mit weiteren politischen Be-
wertungen zurückhalten, damit wir wirklich an 
den Kern herankommen und in die Lage versetzt 
werden – vorausgesetzt, uns wird ausreichend 
Zeit dafür zur Verfügung gestellt – die hier vorge-
tragenen Bemerkungen noch einmal zu durchden-
ken und mit dem Gesetzentwurf abzugleichen. Es 
geht in der Tat um große Dimensionen bei diesem 
Steuerentlastungsgesetz. Zumindest ist klar, dass 
die Kfz-Halter im Inland um 3,2 Mrd. Euro entlas-
tet werden sollen. Dabei geht es natürlich auch 
um die Frage, wie hoch der Ertrag ist, mit dem 
diese Steuerentlastung finanziert werden soll.  

Herr Ratzenberger, meine ersten beiden Fragen 
beziehen sich auf die Einnahmesituation, weil 
diese neben der Europarechtskonformität das 
zentrale Argument ist, mit dem wir uns hier aus-
einanderzusetzen haben. Wir haben nicht nur mit 
der Steuerentlastung, sondern auch mit einem 
Einmalbetrag von über 450 Mio. Euro zu tun, der 
erstmal aufgebracht werden muss, damit es diese 
Mauterhebung überhaupt geben kann. Dann sind 
weitere mehr als 200 Mio. Euro jährlich erforder-
lich, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Und 

wenn ich mir die Aussagen der Zoll- und Finanz-
gewerkschaft vom vergangenen Montag noch ein-
mal ansehe, dann ist die Frage der Kosten noch 
nicht abschließend geklärt. Denn es wurde darauf 
hingewiesen, dass dies mit dem vorhandenen Per-
sonal möglicherweise gar nicht zu schaffen ist.  

Also für mich ist wichtig, dass Sie schon vor der 
Veröffentlichung der Prognose des Bundesver-
kehrsministeriums eigene Berechnungen ange-
stellt hatten und diese in Ihrer Stellungnahme 
noch einmal ausführlich dargestellt haben – vie-
len Dank dafür. Sie haben eine weitgehende Über-
einstimmung, was die Zahlen anbetrifft, festge-
stellt, Sie kommen aber dennoch zu ganz anderen 
Ergebnissen. Darum meine Frage: Können Sie uns 
dies noch einmal anschaulich erläutern? Sie ha-
ben es versucht mit verschiedenen Tabellen. Aber 
können Sie uns noch einmal anschaulich erläu-
tern, welche zwei oder drei zentralen unter-
schiedlichen Annahmen zu den erheblichen Ab-
weichungen geführt haben? Ferner möchte ich 
gern erfahren, an welchen Stellen Sie die Annah-
men des Bundesverkehrsministeriums für wenig 
plausibel – diesen Begriff haben Sie verwendet – 
halten bzw. wie Sie zu diesem Urteil gekommen 
sind.  

 

Vorsitzender: Herr Ratzenberger, bitte! 

 

Ralf Ratzenberger (Verkehrswissenschaftler): Vie-
len Dank! Man kann die beiden Fragen letztlich 
gemeinsam beantworten. Die Parameter in der 
Schätzung des BMVI, die ich als nicht sonderlich 
plausibel bezeichnet habe, sind letztlich die glei-
chen wie die, mit denen auch ich arbeite und auf-
grund derer ich aber zu anderen Ergebnissen 
komme. Vielleicht gestatten Sie mir trotzdem 
zwei Vorbemerkungen. Ich darf hier heute sitzen, 
weil ich bereits im Jahr 2010 für den ADAC ein 
Gutachten erstellt habe, in dem ich das Aufkom-
men aus einer Autobahnmaut geschätzt habe, und 
zwar sowohl für deutsche als auch für ausländi-
sche Pkw. Dem Ergebnis hat damals niemand wi-
dersprochen. Ich wurde dann 2013 vom ADAC 
beauftragt, das Gutachten zu aktualisieren, und 
zwar vor dem Hintergrund der Modelle, die sie 
damals im Wahlkampf im Sommer bzw. im 
Herbst 2013 – vor der Landtagswahl in Bayern 
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bzw. vor der Wahl zum Bundestag – im politi-
schen Raum gehandelt worden sind. Ich bin da-
mals zu dem Ergebnis gekommen, dass von den 
ausländischen Pkw ein Ertrag in Höhe von abge-
rundet 260 Mio. Euro zu erwarten sei. Auch dem 
hat damals zunächst niemand widersprochen. 
Seit Ende Februar – ich glaube, es war am 23. 
Februar dieses Jahres – hat das BMVI dann den 
Betrag, den es ja schon länger schätzt – etwas 
mehr als 800 Mio. Euro oder jetzt etwas mehr als 
700 Mio. Euro – sowie die Berechnungsgrundla-
gen veröffentlicht, mit denen dieses Ergebnis be-
stimmt wurde. Vorher war dies – wie Sie wahr-
scheinlich alle wissen – nicht der Fall. An diesem 
Tag hat mein Handy sehr häufig geläutet, und die 
Leute wollten wissen, was ich davon halte. Ich 
habe jetzt für diese Veranstaltung hier eine Stel-
lungnahme geschrieben. Ich gehe davon aus, dass 
Sie alle – insbesondere Sie, die Sie auf der ande-
ren Seite des Tisches sitzen – die 20 Seiten von 
mir nicht gelesen haben. Ich kann dies auch nicht 
erwarten. Aber vielleicht haben Sie die Zusam-
menfassung gelesen. Wenn Sie sich dort die ent-
scheidende Tabelle anschauen – die Tabelle 8 auf 
der Seite 20 – dann erkennen Sie die Parameter, 
um die es geht. Ich habe sie sogar farblich unter-
legt.  

Es geht also im Prinzip erstens um die Aufteilung 
der Pkw-Fahrten. Pkw-Fahrten sind nicht gleich-
zusetzen mit der Zahl der Pkw. Denn ein auslän-
discher Pkw, der nach Deutschland einreist, der 
tut das ja mehrmals im Jahr. Die Frage ist daher, 
wie oft er das pro Jahr tut. Diese Pkw legen also 
Fahrten zurück, und diese Fahrten werden, um 
sich der Sache etwas besser nähern zu können, 
fahrzeugspezifisch aufgeteilt. Dafür gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Das BMVI hat sich für 
die Aufteilung entschieden, die Sie hier in der 
Tabelle 8 sehen. Wenn Sie sich hier die oberste 
Zeile anschauen, dann erkennen Sie eine Häu-
fung bei den Tagesgeschäftsreisen, die – ich sage 
das jetzt mal so, wenn Sie es genauer wissen wol-
len, müssten Sie noch einmal nachfragen –  
sicherlich sehr hoch, um nicht zu sagen zu hoch 
ist. Da bei diesen Tagesgeschäftsreisen relativ we-
nige Fahrten pro Fahrzeug zurückgelegt werden, 
führt dies in der Konsequenz dazu, dass relativ 
viele Fahrzeuge betroffen sind und somit wiede-
rum relativ viele Vignetten gekauft werden müs-
sen. Ändert man diese Struktur, dann führt dies 
schon rein rechnerisch zu einem anderen Er- 

gebnis, nämlich dazu, das die errechneten Gebüh-
reneinnahmen sinken. Sie finden das auf der letz-
ten Seite, bei den fünf Spiegelstrichen. Hier geht 
es um fünf ganz einfache Sensibilitätsannahmen. 
Das können Sie mit Excel nachvollziehen. Ich 
hatte übrigens im Vorfeld mal angefragt, ob es 
möglich wäre, dies hier im Raum auf dem Moni-
tor zu zeigen. Ich hätte Ihnen dann mal vorführen 
können, auf welche Parameter das Gesamtergeb-
nis reagiert. Allein wenn sie diese verändern, 
dann kommen Sie nicht mehr auf 730 Mio., son-
dern nur noch auf 540 Mio. Euro. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass dieser Parameter in der Va-
riante des BMVI zu hoch angesetzt ist. Ferner 
habe ich schon angedeutet, dass es um die Zahl 
der Fahrten geht, die ein ausländisches Fahrzeug 
pro Jahr nach Deutschland unternimmt. Das ist 
das, was Sie in Tabelle 8 in der zweiten Zeile se-
hen, abgekürzt EUD pro Pkw. Sie erkennen hier 
insbesondere, dass dies bei den ersten vier Spal-
ten im plausiblen Bereich liegt, bei den folgenden 
beiden jedoch nicht, insbesondere nicht beim Pri-
vat- oder Freizeitverkehr. Denn hier wird ange-
nommen, dass ein Fahrzeug 13 Mal fährt. Wenn 
Sie davon ausgehen, dass es vielleicht jede Wo-
che fährt, dann sind wir bei einer Zahl von 50 
Fahrten. Wenn Sie als Mittelwert von der Schät-
zung ausgehen, dass das Fahrzeug zweimal im 
Monat fährt, dann ergibt dies 24, und das ent-
spricht ungefähr 340 Mio. Euro Gebührenaufkom-
men: also nicht mehr 730 Mio., sondern 340 Mio. 
Euro. Dies würde ich als Obergrenze einer realis-
tischen Schätzung bezeichnen. Wie gesagt, ich 
habe selbst in einer etwas anderen Ausprägung 
der Inputs, das heißt der Ausgestaltung der Maß-
nahme, 260 Mio. Euro errechnet. Aber wenn man 
die jetzt vorgesehene Ausgestaltung zugrunde 
legt, dann gelangt man zu einer Größenordnung 
von 250, 300 vielleicht 350 Mio. Euro, mehr mei-
nes Erachtens nicht. Ich bin in der glücklichen  
Situation, nicht der Einzige in dem Land zu sein, 
der das sagt. Es gibt zumindest noch Herrn Prof. 
Eisenkopf, der heute nicht hier sein kann, der 
meines Wissens aber gebeten wurde zu kommen. 
Er wird am kommenden Montag im Haushaltsaus-
schuss anwesend sein. Er hat die Summe von 350 
Mio. Euro sozusagen in die Welt gesetzt. Und das 
ist für mich dann doch befriedigend. 
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Ratzenberger! 
Die Unterlagen liegen allen vor, daher haben wir 
nicht den Monitor in Betrieb genommen. Jeder 
hat das Papier an seinem Platz liegen und kann 
dann jeweils das nachvollziehen, was die Sach-
verständigen ausführen. Jetzt kommen wir zur 
SPD-Fraktion, der Kollege Hartmann, bitte! 

 

Abg. Sebastian Hartmann (SPD): Vielen Dank, 
auch an die Sachverständigen, die hier heute mit-
wirken, insbesondere auch für die umfänglichen 
Stellungnahmen, die wir im Voraus lesen konn-
ten. Im Koalitionsvertrag haben wir drei Punkte 
festgelegt, die für uns als SPD-Fraktion von großer 
Bedeutung sind, nämlich die Konformität mit 
dem EU-Recht, die Nichtbelastung der deutschen 
Autofahrer und Autofahrerinnen und die Anfor-
derung, dass die Maut einen entsprechenden Er-
trag erbringen muss. Es ist bereits angedeutet wor-
den, dass wir die Erfüllung dieser drei Kriterien 
als zwingende Voraussetzung für die Einführung 
der Infrastrukturabgabe ansehen. Wir erwarten, 
dass wir heute bei der Beratung dieses umfangrei-
chen Gesetzesvorhabens einen großen Schritt vo-
rankommen. In diesem Zusammenhang haben wir 
natürlich eine Weiterentwicklung des Gesetzent-
wurfes erlebt. Im Juli des vergangenen Jahres sind 
zunächst die Eckpunkte zu einer Bemautung aller 
Straßen vorgestellt worden. Wir haben dann eine 
Entscheidung und eine Diskussion über die 
Grenzregionen erlebt. Das ist ein Punkt, den wir 
in der Debatte sehr wichtig finden. Daher möchte 
ich die erste Frage für unsere Fraktion an Herrn 
von Lojewski stellen. In Ihrer Stellungnahme ge-
hen Sie auf das Problem der Ausweichverkehren 
ein bzw. auf die Ermächtigungsmöglichkeiten, 
weitergehende Regelungen zu treffen, um die 
Grenzregionen zu schützen. Wir wollen nicht den 
Gelegenheitsverkehr ausschließen, aber wir haben 
die Bundesstraßen aus der Bemautung herausge-
nommen und nehmen damit eine Differenzierung 
zwischen Inländern und Ausländern vor. Ich 
möchte Sie bitten, zu dieser Frage aus Sicht der 
Kommunen und der entsprechenden Grenzregio-
nen Stellung zu nehmen.  

Der zweite Punkt meiner Frage zielt auf eine Er-
gänzung der Ausführungen von Prof. Hillgruber. 
Es geht dabei um eine vertiefende Betrachtung be-
stimmter Fragen, die durch das Gesetz aufgewor-
fen worden sind. Die Frage richtet sich an Herrn 

Prof. Schwemer, der auch schon einige Ausfüh-
rungen zur Regionsrechtsfrage gemacht hat. Es 
geht mir speziell um den Aspekt der Umstellung 
von der Steuerfinanzierung auf die Nutzerfinan-
zierung. Wir befinden uns hier in einem Zwi-
schenstadium. Welche Empfehlungen können Sie 
uns hierzu geben? Es geht dabei auch um den As-
pekt der Beleihung und auch um die Fragen, die 
der Bundesrat aufgeworfen hat. Ich möchte Sie 
bitten, vor dem Hintergrund der Ausführungen 
Ihres Kollegen Prof. Hillgruber Ergänzungen vor-
zunehmen, die uns auf dem Weg der weiteren Be-
ratung des Gesetzes hilfreich sein können. Ich 
verweise dabei insbesondere auch auf den Kom-
plex der Umstellung der Länder. Es ist in der Stel-
lungnahme des Bundesrates deutlich geworden, 
dass es notwendig ist, diese beiden Komplexe 
noch einmal ergänzend zu beleuchten.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann fangen wir an 
mit Herrn von Lojewski, bitteschön! 

 

Hilmar von Lojewski (Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände): Herr Vorsitzen-
der, Herr Abg. Hartmann, vielen Dank für die Ein-
ladung und die Fragestellung. In der Tat, wir ha-
ben uns ausgiebig Gedanken darüber gemacht, 
wie die Grenzregionen geschützt werden können, 
und zwar insoweit, als zwischen diesen Grenzre-
gionen und den jeweils angrenzenden Regionen 
in den Nachbarstaaten ein intensiver Tagesaus-
flugs-, Einkaufs- und – wohlgemerkt – auch kultu-
reller Verkehr besteht. Wir haben unsere Mit-
gliedstädte dazu befragt, und zwar sozusagen im 
Uhrzeigersinn um die Staatsgrenzen herum – na-
mentlich Passau, Lörrach, Freiburg, Trier, 
Aachen, Flensburg und Frankfurt/Oder. Das poli-
tische Statement unserer Mitglieder war sehr 
deutlich dergestalt, dass man sagte: „Freunde, die 
zu Besuch sind, kassiert man nicht ab“. Dies gilt 
insbesondere für die Regionen, in denen auf der 
anderen Seite der Staatsgrenze keine Maut erho-
ben wird. Und das ist, wenn wir die Staatsgren-
zen abfahren, offenbar der größte Teil. Wir haben 
einen Lösungsvorschlag zu der Grenzproblematik 
unterbreitet, der ein wenig aus der Not geboren 
ist. Denn wir haben das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur in unserer  
ersten Stellungnahme darum gebeten, Unter- 
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suchungen zu den Ausweichverkehren anzustel-
len. Die werden je nach Netzausgestaltung sehr 
unterschiedlich sein. Wenn es in erster Linie eine 
Primärverbindung über eine Bundesautobahn 
zwischen den Grenzregionen gibt, dann wird es 
nach unserer Einschätzung zu nicht unerhebli-
chen Ausweichverkehren kommen. Lassen Sie 
uns das Beispiel Trier nehmen. Dort wird eine  
Bemautung der Primärverbindung Bundesautob-
ahn zwangsläufig zu Ausweichverkehren im Ne-
bennetz führen, die nicht gewollt sein können, 
und zwar weder verkehrspolitisch noch anwoh-
nerbezogen, wenn man etwa an zusätzliche Emis-
sionsbelastungen etc. denkt. Deshalb finden wir 
den Vorschlag im Gesetzentwurf nicht zureichend 
und schlagen vor, in einem Streifen von 30 Kilo-
meter ab der Staatsgrenze fakultativ die Maut auf 
den Bundesautobahnen für die ausländischen Be-
nutzer zu suspendieren – fakultativ deshalb, weil 
wir es nicht für richtig hielten, einen 30 Kilome-
ter breiten Streifen einmal um die Staatsgrenze 
herum zu ziehen und dies pauschal zu bestim-
men. Vielmehr sollte aufgrund örtlicher, regiona-
ler oder auch landespolitischer Erwägungen ent-
schieden werden, wo das erforderlich ist, und 
dies sollte durch das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur geprüft werden. 
Damit könnte man Nutzen ziehen aus einer noch 
in den Gesetzentwurf einzubringenden Ermächti-
gungsgrundlage für eine entsprechende Rechts-
verordnung. Gäbe es eine solche Ermächtigung, 
dann könnte man lokalen, regionalen und Lan-
desbelangen besser Rechnung tragen. Ich möchte 
noch einmal betonen, dass das Motiv keineswegs 
nur wirtschaftlicher Art ist. Es wird immer wie-
der auf die Einkaufsverkehre hingewiesen bzw. 
auf den Abfluss von Kaufkraft. Es für mich immer 
sehr interessant, in der Konsultation mit den Mit-
gliedstädten zu erfahren, dass dies gar nicht das 
tragende Motiv ist. Es gibt zwar Untersuchungen 
dazu, was an Kaufkraft entfiele, wenn weniger 
Anrainer aus den Nachbarregionen kämen. Aber 
das Hauptmotiv ist die kulturelle Zerschneidung 
der zusammengewachsenen Regionen – sei es die 
Quadropole an der Mosel, mit den Grenzregionen 
Luxemburg, Belgien und Frankreich für Trier, sei 
es das Zusammenwachsen von Flensburg mit den 
Anrainerregionen in Dänemark, sei es das Zusam-
menwachsen von Regionen und Städten an der  
Oder. Das kulturelle Moment wurde interessan-
terweise ganz deutlich in den Mittelpunkt  

gerückt, und zwar das immaterielle kulturelle 
Moment. Was bedeutet es eigentlich in der Konse-
quenz, wenn man gegenüber den befreundeten 
Anrainerregionen quasi eine Barriere errichtet? 
Aber auch das materielle Moment ist wichtig. 
Was bedeutet es eigentlich für einen Theaterbe-
trieb zwischen Luxemburg und Trier, wenn die 
Luxemburger genötigt werden, mit der Pkw-Maut 
sozusagen ein zusätzliches Eintrittsgeld zu zah-
len? Diesen Aspekt hatten wir in der Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzenverbände – of-
fen gestanden – so noch gar nicht auf der Rech-
nung. Das ist uns erst durch die Konsultation mit 
den lokalen Vertretern deutlich geworden. Daher 
lautet unser Petitum an Sie alle, genau zu überle-
gen, ob der Gesetzentwurf in diesem Punkt schon 
der Weisheit letzter Schluss ist oder man nicht in 
dem Sinne, wie Sie dies unserer Stellungnahme 
entnehmen können, durch eine Ermächtigungs-
grundlage die Möglichkeit schaffen sollte, die Re-
gelung nach Bedarf zu korrigieren und einen 30-
Kilometer-Abschnitt von der Bemautung auf den 
Bundesautobahnen auszunehmen, um die nach-
teiligen Effekte wie Ausweichverkehre, kulturelle 
Zerschneidung und auch wirtschaftliche Nachtei-
len zu vermeiden.  

 

Vorsitzender: Danke, Herr von Lojewski! Jetzt 
Herr Prof. Dr. Schwemer, bitte! 

 

Prof. Dr. Holger Schwemer (Schwemer Titz & 
Tötter Rechtsanwaltssozietät): Die an mich ge-
stellten Fragen gehen in etwa in die Richtung wie 
die Fragen, die Herr Hillgruber bereits beantwor-
tet hat. Man kann aber auch etwas, davon abwei-
chende Schwerpunkte setzen. Ich stimme der 
These der Unionskonformität der Regelung für 
den Fall zu, dass tatsächlich ein Systemwechsel 
vollzogen wird. Das, was in der amtlichen Be-
gründung des Gesetzes dazu ausgeführt wird – 
„Wir wollen weg von der Kraftfahrzeugsteuer hin 
zu einer Gebührenregelung“ – das ist ein System-
wechsel, und der muss möglich sein. Dazu gehört 
natürlich, dass die Kraftfahrzeugsteuer gesenkt 
und gleichzeitig die Gebühr eingeführt wird. Die-
ser Vorgang muss möglich sein und verstößt nicht 
gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 18 
AEUV. Die Zweifel, die bisher geäußert worden 
sind, beruhen letztlich darauf, dass es eben kein 
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echter Systemwechsel ist. Es bleibt weiterhin bei 
dem System der Steuer in Deutschland weiterhin, 
es wird nur zusätzlich noch die Gebühr für die In-
anspruchnahme der Bundesfernstraßen einge-
führt. Es ist also kein Systemwechsel, sondern es 
wird ein Nebeneinander der beiden Systeme ge-
ben. Wahrscheinlich ist es in einer Übergangszeit 
nicht anders möglich; ich meine aber, dass der 
Systemwechsel deutlicher sichtbar sein müsste, 
damit in diesem Fall nicht doch die Gefahr der 
Diskriminierung besteht, weil es eben kein echter 
Systemwechsel ist. Ein zweiter Punkt kommt 
hinzu. Die Art der Abgabenerhebung ist bei inlän-
dischen Benutzern von Kraftfahrzeugen, also bei 
Deutschen, eine ganz andere als bei den Unions-
bürgern. In Deutschland wird die Maut jährlich 
erhoben, sozusagen für ein Jahreszeitraum. Sie 
wird verbunden mit der Zulassung des Kraftfahr-
zeugs und sie wird praktisch genauso erhoben 
wie die Kraftfahrzeugsteuer. Für die Deutschen 
gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Es wird 
zwar in der Übergangszeit noch eine genauere Be-
rechnung durchgeführt, aber im Grunde erfolgt 
die Abgabenerhebung wie bei einer Steuer, auch 
wenn das Aufkommen – das ist keine Frage – 
zweckgebunden sein soll und nicht in den allge-
meinen Finanzhaushalt überführt wird. Es bleibt 
aus der Sicht des Bundesbürgers auch in Zukunft 
eine Steuer, nur dass sie dann Straßenbenut-
zungsgebühr heißt. Bei den Unionsbürgern das 
hingegen anders aussieht. Bei ihnen ist die Maut 
gebunden an die Intensität oder die Dauer der In-
anspruchnahme der Bundesfernstraßen. Das ist 
ein Unterschied. Die Mautgebühr hängt davon ab, 
ob die Vignette für zwei Monate oder länger er-
worben wird. Für die Unionsbürger gilt jedenfalls 
ein echtes Gebührensystem, während die Maut 
für die Deutschen eher den Charakter eines Bei-
trages hat.  

Der Gesetzgeber hat sich um die Beantwortung 
der Frage, ob es nun eine Gebühr oder ein Beitrag 
ist, ein bisschen herumgedrückt. Er nennt es im-
mer nur Abgabe. Auch in den Ausführungen von 
Herrn Hillgruber habe ich vergeblich eine Ant-
wort auf die Frage gesucht, ob es nun eine Gebühr 
oder ein Beitrag ist. Er kommt am Ende zu dem 
Ergebnis, dass es sich um eine Gebühr handelt. 
Aber aus der Sicht deutscher Nutzer handelt es 
sich um einen Beitrag. Denn mit der Zulassung zu 
dem System zahlt er für ein Jahr seine Abgabe, 

und zwar unabhängig davon, in welcher Intensi-
tät er die Straße in Anspruch nimmt. Dagegen ist 
es für Ausländer eine Gebühr, die sie tatsächlich 
in Abhängigkeit vom Umfang der Nutzung bezah-
len. Wegen dieser Besonderheit bei der Einfüh-
rung des neuen Systems bin ich der Meinung, 
dass der Eindruck einer verdeckten Diskriminie-
rung nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Denn 
in Deutschland wird das Ganze im Grunde ge-
nommen nur umgestellt bzw. steuerähnlich wei-
tergeführt, während Ausländer nunmehr an der 
Straßennutzungsgebühr beteiligt werden. Dies 
könnte eine Diskriminierung nach dem Unions-
recht darstellen. Ich möchte das aber nicht weiter 
vertiefen. Sie haben genügend Stimmen dazu ge-
hört. Man muss es abwarten.  

Der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam ma-
chen möchte, betrifft einen verfassungsrechtli-
chen Aspekt, nämlich die Verwaltung durch das 
Kraftfahrtbundesamt und durch das Bundesamt 
für den Güterverkehr. Es ist die Frage aufgewor-
fen worden – auch vom Bundesrat – ob es über-
haupt möglich ist, diese Verwaltung in dem ge-
planten Umfang durch eine Bundesoberbehörde 
wahrnehmen zulassen. Die Möglichkeit ergibt 
sich aus Art. 87 Abs. 3 GG, der es dem Bund ge-
stattet, in allen Bereichen, in denen er die Gesetz-
gebungskompetenz hat, auch die Verwaltung 
durch eine Bundesoberbehörde durchzuführen  
oder ihr zuzuweisen. Von dieser Möglichkeit ist 
hier offenbar Gebrauch gemacht worden. Sie be-
steht aber im Grundsatz nur dann, wenn es um 
den Normalfall geht, dass Bundesgesetze von den 
Ländern ausgeführt werden. Wenn es dagegen – 
wie in diesem Fall – um Bundesfernstraßenver-
waltung geht, müsste man darüber nachdenken, 
ob diese Regelung überhaupt gilt oder ob Art. 90 
Abs. 2 GG nicht als speziellere Norm die allge-
meine Regel, wonach Bundesgesetze ausnahms-
weise in den Bereichen, in denen der Bund die 
Gesetzgebungskompetenz hat, auch von Bundes-
behörden – von Zentralbehörden des Bundes – 
ausgeführt werden dürfen, außer Kraft setzt. Denn 
es geht in diesem Fall um die Fernstraßenverwal-
tung. Dazu besagt Art. 90 Abs. 2 GG eindeutig: 
„Die Bundesfernstraßen werden in Bundesauf-
tragsverwaltung durch die Länder vollzogen.“ Das 
ist eine eindeutige Regelung. Ich bezweifle, dass 
diese Regelung in der Weise ausnahmefähig ist, 
dass man die Verwaltung der Gebühren für  
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Bundesfernstraßen auf eine Zentralbehörde des 
Bundes übertragen kann.  

Etwas anderes wäre es, wenn man tatsächlich den 
Systemwechsel vornehmen würde, der angestrebt 
wird. Denn dann wäre es nicht eine Frage der 
Bundesfernstraßenverwaltung, sondern dann 
wäre es die Gesetzgebungskompetenz in Art. 74 
Abs. 1 Nr. 22 GG zur Infrastruktur und zur Förde-
rung ganz allgemein von Infrastrukturvorhaben, 
wie etwa des Straßenbaus. Wenn man dies in An-
spruch nehmen würde, dann hielte ich es auch 
für denkbar, dass diese Art der Verwaltung nicht 
spezielle Bundesfernstraßenverwaltung ist, son-
dern über Art. 87 Abs. 3 GG tatsächlich den Zent-
ralbehörden des Bundes zugewiesen werden 
kann. Aber diese Gesetzgebungskompetenz ist, 
weil es sich hier um den ersten Schritt handelt, 
bisher noch gar nicht in Anspruch genommen 
worden. Es handelt sich gegenwärtig um eine Ge-
bühr – so ist es gewollt – für die Inanspruch-
nahme von Bundesfernstraßen. Damit ist es aber 
auch Fernstraßenrecht, und Fernstraßenrecht ist 
Auftragsverwaltung des Bundes durch die Län-
der. Es ist in Art. 90 Abs. 2 GG eigentlich so ein-
deutig geregelt, dass es nicht ausnahmefähig ist. 
Es gibt zwar eine ähnliche Problematik im Atom-
recht, auch ein Fall von Auftragsverwaltung, zu 
dem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat: 
„Das ist abweichungsfähig.“ Aber das ist im 
Grundgesetz anders formuliert. Jedenfalls ist es 
riskant, wenn man hier nur einen ersten Schritt 
macht und nicht eine komplette Systemumstel-
lung vornimmt, wenn man eine Infrastrukturab-
gabe einführt und die Kraftfahrzeugsteuer deswe-
gen sozusagen abschafft.  

Zusammengefasst möchte ich Sie noch einmal auf 
zwei neuralgische Punkte hinweisen. Da hier 
eben nur ein erster Schritt vollzogen wird und 
dieser Schritt auch nicht deutlich macht, ob es 
sich nun wirklich um eine Gebühr handelt, ist die 
Maut nur sehr vorsichtig als Infrastrukturabgabe 
bezeichnet worden. Bei deutschen Kraftfahrzeug-
haltern hat die Abgabe den Charakter eines Bei-
trags und nicht den einer Gebühr. Und ein Beitrag 
ist eher steuerähnlich als gebührenähnlich, weil 
der Deutsche automatisch zahlt. Hingegen hat die 
Maut bei Ausländern gebührenähnlichen Charak-
ter. Es ist es also vor allem diese Vermischung, 
die deutlich macht, dass gegenüber den anderen 
Europäern möglicherweise eine verdeckte Dis- 

kriminierung vorliegt. Hier wird möglicherweise 
etwas verschleiert, das diesen Europäern Anlass 
gibt, gegen das Vorhaben in Deutschland vor dem 
Europäischen Gerichtshof vorzugehen. 

Die zweite Frage lautet: Ist die Verwaltung nach 
Art. 87 Abs. 3 GG durch das Kraftfahrtbundesamt 
und durch das Bundesamt für den Güterfernver-
kehr, so wie sie gegenwärtig konzipiert ist, verfas-
sungsgemäß bzw. ist sie wirklich vereinbar mit 
Art. 90 Abs. 2 GG, wonach die Auftragsverwal-
tung im Fernstraßenrecht eindeutig den Ländern 
zugewiesen ist? Ich hielte dies für unproblema-
tisch, wenn man einen echten Systemwechsel 
vornehmen würde. Denn dann würde es sich 
nicht mehr um Fernstraßenrecht, sondern um Inf-
rastrukturrecht handeln. Gegenwärtig ist es aber 
nicht Infrastrukturrecht, sondern spezielles Be-
nutzungsrecht der Bundesfernstraßen. Das besagt 
§ 1 des Infrastrukturabgabegesetzes: „Für die Be-
nutzung der Bundesfernstraßen wird eine Infra-
strukturabgabe genommen.“ Das ist eine Gebühr 
und eben keine eindeutige Hinwendung zu einer 
Infrastrukturabgabe. Bei einer Infrastrukturabgabe 
wäre es verfassungsgemäß. Bei einer Gebühr für 
die Benutzung von Fernstraßen hielte ich es hin-
gegen für problematisch mit Blick auf Art. 90 Abs. 
2 und Art. 87 GG, die Verwaltung von einer Zent-
ralbehörde des Bundes durchführen zu lassen. In 
den weiteren verfassungsrechtlichen Fragen 
stimme ich Herrn Hillgruber zu, insbesondere 
was die Zustimmungsbedürftigkeit durch den 
Bundesrat anbelangt. Das ist im Grundgesetz aus-
drücklich angesprochen und wird durch das Inf-
rastrukturabgabegesetz nicht berührt.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Schwemer! 
Dann kommt jetzt für die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Frau Kollegin Dr. Wilms. 

 

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich schaue mal ein wenig auf die Zeit. Wir 
haben jetzt in einer Stunde erst drei Stellungnah-
men gehört – erstaunlich. Die Zeit reicht nicht, 
werter Kollege Holmeier, denn wir haben es hier 
mit einem grundlegenden Einschnitt zu tun, mit 
dem wir wirklich unsere Bündnistreue zu Europa 
aufs Spiel setzen. Denn das ist der entscheidende 
Punkt. Errichten wir wieder Grenzen oder nicht? 
Darum geht es hier. Sind wir europafeindlich  
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oder nicht? In diese Richtung zielen auch meine 
Fragen. Sie richten sich an Prof. Mayer, denn mit 
dieser Europarechtsproblematik steht und fällt 
die ganze Sache. Prof. Hillgruber vertritt die Auf-
fassung, die Maut im CSU-Modell laufe auf eine 
Beseitigung der Inländerdiskriminierung hinaus. 
Da Inländer bereits Kraftfahrzeugsteuer bezahlten, 
sei die Entlastung gerechtfertigt. Ich habe bislang 
keine Quelle gefunden, die Herrn Hillgruber in 
dieser Auffassung unterstützt. Mir erscheint dies 
daher als eine persönliche Meinung von Herrn 
Hillgruber, die bei einer Klage vor dem EuGH 
kaum standhalten würde. Inwieweit können Sie, 
Herr Prof. Mayer, Quellen in der Rechtsprechung 
nennen, die eine solche Haltung unterstützen 
würden?  

Ferner gehen Sie in Ihrer Stellungnahme – herzli-
chen Dank dafür – die sehr umfangreich ausgefal-
len und sehr gehaltvoll ist, auch auf das Verfas-
sungsrecht ein. Unsere Verfassung, Herr Holm-
eier, gilt auch in Bayern! Das Bundesverfassungs-
gericht sieht im Grundgesetz ein Verfassungsprin-
zip der Europarechtsfreundlichkeit. Die Einhal-
tung des Unionsrechtes ist demzufolge auch ein 
Verfassungsgebot. Könnten Sie diesen Punkt bitte 
noch einmal präzise erläutern und vor allem ein-
schätzen, inwieweit das Risiko besteht – sofern 
sich die großkoalitionäre Mehrheit dazu durchrin-
gen sollte, ein offenkundig nicht mit Unionsrecht 
vereinbares Gesetzespaket zu verabschieden – 
dass der Bundespräsident das Gesetz aufgrund 
von Europarechtswidrigkeit beanstandet und das 
Ganze dann noch scheitern lässt.  

 

Vorsitzender: Dann Herr Prof. Dr. Mayer, Sie ha-
ben das Wort.  

 

Prof. Dr. Franz Mayer (Universität Bielefeld):Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank meine 
Damen und Herren für die Einladung in den Aus-
schuss. Vielen Dank auch für die Fragen. Ich 
denke, man muss vorausschicken, dass – wie 
auch schon gesagt worden ist – die europarechtli-
che Beurteilung nach einer Gesamtschau verlangt. 
Man muss die vorgesehene Entlastung im Bereich 
der Kfz-Steuer im Zusammenhang mit der Belas-
tung durch die Infrastrukturabgabe betrachten. In 
der Tat kommt man nach dem Europarecht – das 
möchte ich hier als Europarechtler betonen – zu 

dem Schluss, dass sich aus der Gesamtschau der 
beiden Regelungen in der Summe eine Schlech-
terstellung von EU-Ausländern ergibt. Für die In-
länder ändert sich unter dem Strich nichts. Belas-
tet werden die Ausländer. Diese Kopplung ist 
auch nicht etwa zufällig, sondern politisch ge-
wollt. Das kann man im Koalitionsvertrag nachle-
sen. Das bestreitet – wenn ich recht sehe – auch 
niemand. Nun wird argumentiert, dass es sich 
hier – das ist auch der Kern Ihrer ersten Frage ge-
wesen – um die Rücknahme eines Privilegs han-
dele. Das Privileg besteht nach dieser Argumenta-
tion darin, dass die EU-Ausländer nicht Kfz-steu-
erpflichtig sind. Dieses Argument geht aus mehre-
ren Gründen fehl. Erstens muss man hier entgeg-
nen, dass es nicht um eine Privilegierung, son-
dern um eine klare europarechtliche Vorgabe 
geht. Das hat Herr Hillgruber, glaube ich, in seiner 
einleitenden Stellungnahme selbst gesagt. Es ist 
zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Eu-
roparecht vorgeschrieben, dass man nicht schon 
deshalb, weil man sich einmal kurz im Inland 
aufhält, gleich mit der Kfz-Steuer belegt werden 
darf. Und das gilt eben auch für uns Deutsche im 
EU-Ausland. Die Regelung hat eine symmetrische 
Struktur. Daraus resultiert eine Gleichbehand-
lung, von Privilegierung kann keine Rede sein. 
Die Vergleichsgruppen, auf die es hier ankommt, 
sind also die Deutschen im Ausland und EU-Aus-
länder in Deutschland und nicht die Deutschen 
und die EU-Ausländer in Deutschland. Im Ergeb-
nis haben wir es hier also mit einer mittelbaren 
Diskriminierung im Sinne des Europarechts zu 
tun. Dazu kann ich gern auf Nachfrage noch Nä-
heres ausführen. Es gibt natürlich alle möglichen 
Konzepte und Optionen, nach denen man Ver-
gleichsgruppen bilden kann. Das ist bei Gleich-
heitssätzen immer so. Maßgebend muss jedoch – 
wie ich meine – letztlich sein, wie der EuGH in 
seiner ständigen Rechtsprechung entscheidet. 
Das, was der EuGH hierzu vorgibt, spricht meiner 
Ansicht nach ganz klar für eine mittelbare Diskri-
minierung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir 
uns mit solchen Fällen befassen. Die Entschei-
dung von 1992 zur so genannten Lkw-Maut hatte 
genau dieselbe Problemstruktur. Der EuGH hat 
die Regelung damals kassiert.  

Es gibt aber einen weiteren Gesichtspunkt, auf 
den – wie ich finde – in der Diskussion zu wenig 
eingegangen wird. Selbst wenn man um des Argu-
mentes Willen die mittelbare Diskriminierung 
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ausschließt und annimmt, dass hier keine mittel-
bare Diskriminierung vorliegt, muss man darauf 
verweisen, dass das Europarecht eine ganze Reihe 
von Verboten enthält, die wir Beschränkungsver-
bote nennen, die nicht auf die Diskriminierung 
abstellen. Erinnern Sie sich an den berühmten 
EuGH-Fall zum Reinheitsgebot für Bier. Dabei 
ging es nicht um eine Diskriminierung, dennoch 
war die Regelung europarechtswidrig. Daher müs-
sen Sie sich auch unter dem Aspekt des Be-
schränkungsverbotes eingestehen, dass die vorge-
legte Regelung europarechtswidrig ist. Es ist näm-
lich keine Rechtfertigung für die Beschränkung in 
Sicht. Das Europarecht gilt nicht schrankenlos. Es 
kann unter bestimmten Voraussetzungen sogar 
eine offene Diskriminierung, also eine Anknüp-
fung an die Staatsangehörigkeit, gerechtfertigt 
sein, auch eine mittelbare Diskriminierung und 
auch Beschränkungen. Dazu ist allerdings im vor-
liegenden Fall nichts in Sicht. Diskutiert wird 
auch über das Argument der Kohärenz. So ist das 
Kohärenzargument im Hinblick auf die Kohärenz 
der Steuersysteme in der Tat in der EuGH-Recht-
sprechung vorzufinden. Aber das passt hier nicht, 
weil wir ja gerade aus einer reinen Steuerbetrach-
tung hinausgehen. Es ist auch schon gesagt wor-
den, die Abgabenstruktur ist hier etwas unüber-
sichtlicher. Ich will noch einmal betonen, dass 
man dies alles hätte wissen müssen oder wissen 
können. Hier liegt letztlich dieselbe Problem-
struktur vor wie bei der EuGH-Entscheidung zur 
deutschen Lkw-Maut im Jahre 1992. Wir haben 
inzwischen den Fall eines Vertragsverletzungs-
verfahrens gegen Italien. Hier geht es um den Ver-
such, die Inländer beim Museumsbesuch zu privi-
legieren. Dabei wird argumentiert, dass Inländer 
nicht zahlen müssten, weil sie schon durch die 
Entrichtung von Steuern zur Finanzierung der 
Museen beitragen würden. Danach wären nur 
Ausländer und nicht die Ortsansässigen über Ein-
tritte zur Finanzierung der Museumskosten her-
angezogen worden. Das Vorhaben ist vor dem 
EuGH gescheitert. Letztlich folgt die Rechtspre-
chung hier einer ganz klaren Linie. Das ist euro-
parechtlich – ich betone es – ziemlich eindeutig.  

An dieser Stelle ist es vielleicht angezeigt, auf das 
Systemargument einzugehen, das immer wieder 
vorgebracht wird. Ja, man kann einen System-
wechsel vornehmen. Das ist unstreitig. Aber nur, 
wenn man dabei nicht das Diskriminierungsver-
bot verletzt. Diese Einschränkung gilt immer. Das 

ist wird auch immer der Prüfschritt sein, den der 
EuGH vornimmt. Ob ein Systemwechsel vorliegt, 
hängt übrigens nicht unbedingt von den Katego-
rien ab, die gerade diskutiert worden sind. Viel-
mehr wurde hier konkret danach gefragt, ob sich 
die Entlastung bei der Kfz-Steuer aus einer Eigen-
logik im Bereich der Kfz-Steuer ergibt oder ob – 
was relativ offensichtlich ist – diese Kfz-Steuerän-
derung mit dem Ziel der Entlastung bzw. der 
Kompensation der Inländer für die Belastung 
durch die Infrastrukturabgabe liegt. So lange das 
so ist, so lange diese Kopplung existiert, wird das 
europarechtlich nicht zu machen sein bzw. so 
lange wird das am Europarecht scheitern. Der 
EuGH wird das kippen. Das wird bei dem Art. 92 
AEUV sein, der die kleine Gruppe der Verkehrs-
unternehmer betrifft, die mit Fahrzeugen bis 3,5 
Tonnen unterwegs sind, möglicherweise schon 
deutlich werden. Wenn sie das nicht als „Stand-
still-Klausel“ – das ist ja gesagt worden – aner-
kennen wollen, bleibt immer noch das Diskrimi-
nierungsverbot. Und wenn man keinen Verstoß 
gegen das Diskriminierungsverbot erkennen will, 
bleibt immer noch das Beschränkungsverbot. Ver-
mittelt über die Grundfreiheiten wird das Thema 
vor den EuGH getragen werden. Die Auffangnorm 
wird dann letztlich der Art. 18, das allgemeine 
Diskriminierungsverbot, sein.  

Auch die Ausgestaltung der Kurzzeitvignette ver-
letzt das Diskriminierungsverbot. Es handelt sich 
hier um eine mittelbare Diskriminierung. Wenn 
man die Kurzzeitvignetten unverhältnismäßig 
teuer macht, stellt dies eine verdeckte Diskrimi-
nierung dar, weil typischerweise die Kurzzeitvig-
netten im Regelfall von EU-Ausländern gekauft 
werden. Darin liegt dann die Diskriminierung. 
Die einzelnen Rechenbeispiele, die dazu vorlie-
gen, setzen immer an den Kosten pro Tag an. 
Hierbei geht es um Größenordnungen, die von der 
Kommission in ihrer Mitteilung von 2012 sowie 
in den ergänzenden Mitteilungen beziffert wor-
den sind. Darauf kann man verweisen.  

Ich will noch einmal betonen, dass es hier nicht 
um ein europarechtliches Gesellschaftsspiel geht, 
bei dem die Diskriminierung so oder so verstan-
den werden kann und bei dem man die Fakten 
dann so lange hin und her schiebt, bis plötzlich 
keine Diskriminierung mehr gegeben ist. Das 
Ganze wird mit Sicherheit vor dem EuGH landen. 
Das Verfahren kann auf zwei verschiedenen  
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Wegen ablaufen. Der EuGH könnte zum einen 
über ein Vertragsverletzungsverfahren mit der Sa-
che befasst werden. Ich sehe dabei den wirklich 
seltenen Fall kommen, dass ein Mitgliedstaat das 
Vertragsverletzungsverfahren in Gang setzt. Das 
ist seit 1958 nur vier Mal geschehen. Im Regelfall 
tut das die Kommission. Damit ist schon angedeu-
tet, dass es auf die Kommission letztlich nicht an-
kommt. Wenn Sie also irgendwie Hoffnung haben 
sollte, man könne mit der Kommission eine Eini-
gung erzielen und diese werde dann auf eine 
Klage verzichten, dann kann ich nur sagen: Das 
wird nicht der Fall sein, weil auch die Mitglied-
staaten ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten 
können. Und noch wichtiger: Das Ganze wird im 
Wege des Vorlageverfahrens von den nationalen 
Gerichten an den EuGH herangetragen werden. 
Der Erste, der, weil er die Infrastrukturabgabe 
nicht entrichtet hat, einen Bußgeldbescheid er-
hält, wird vor Gericht gehen. Dessen Urteil wird 
dem EuGH dann vorliegen, und der EuGH wird 
die Abgabe als europarechtswidrig einstufen.  

Schlimmer noch, hier liegt ein qualifizierter Ver-
stoß gegen Unionsrecht vor. Ein solcher löst einen 
Schadensersatzanspruch aus. Das ist eine richter-
rechtliche Rechtsfigur, die es seit einiger Zeit gibt, 
die gesicherte Rechtsprechung ist. Auf dieser 
Grundlage würden die ausländischen Unionsbür-
ger sich also an den deutschen Staat wenden und 
die gezahlten Entgelte wieder zurückfordern kön-
nen. Die Europarechtswidrigkeit würde allerdings 
nicht die Inländer betreffen, diese würden also 
weiterhin die Abgabe bezahlen müssen. Ich will 
einräumen, dass es in diesem Fall naheliegt iro-
nisch sagen: „Zwei Juristen vertreten mindestens 
drei Meinungen.“ Aus meiner Sicht trifft dies im 
vorliegenden Fall aber definitiv nicht zu. Ich ent-
nehme aus der Diskussion, dass in dieser Frage 
unter Europarechtlern große Einmütigkeit 
herrscht. Es gibt entsprechende Hinweise der 
Kommission, es gibt von der österreichischen Re-
gierung in Auftrag gegebene Arbeiten, die an der 
Universität Innsbruck vorgelegt worden sind und 
es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages. Ich sehe hier wirklich 
eine sehr große Einmütigkeit. Noch wichtiger ist 
aber die Tatsache, dass es hier nicht nur um 
Rechtsanwendungsfehler geht, die immer – auch 
im Gesetzgebungsverfahren – vorkommen kön-
nen. Vielmehr meine ich, dass hier ein Funda-
mentalprinzip des Unionsrechts berührt wird. Die 

Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit – ganz gleich, ob es sich um offene oder 
verdeckte Diskriminierung handelt – ist letztlich 
der zentrale Baustein des Unionsrechts. Da dies 
so ist und da die Rechtsgemeinschaft letztlich ins 
Mark getroffen wird, wenn selbst der größte Mit-
gliedstaat sich nicht an diese fundamentale Regel 
hält, halte ich es für ausgemacht, dass der Fall bis 
zum EuGH getragen wird. Die anderen Mitglied-
staaten und auch die Institutionen werden mit al-
len Mitteln dagegen vorzugehen versuchen.  

Weil hier ein solch qualifizierter Verstoß vorliegt, 
komme ich nun zu der zweiten Frage, ob dies 
auch auf das Verfassungsrecht durchschlägt. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Lissabon-Urteil 
von 2009 dem Grundgesetz ein Verfassungsprin-
zip der Europarechtsfreundlichkeit entnommen. 
Daraus ist – zusammen mit dem in der Präambel 
und in Art. 23 GG verankerten Staatsziel „Verein-
tes Europa“, jedenfalls für Europarechtsverstöße, 
wie sie hier in Rede stehen – zu entnehmen, dass 
die Vorgabe, das Europarecht einzuhalten, auch 
ein Verfassungsgebot ist. Wenn also der Gesetzge-
ber eine europarechtswidrige Gesetzgebung ins 
Werk setzt, verletzt er auch den Art. 20, demzu-
folge die Gesetzgebung an Recht und Gesetz in 
diesem Land gebunden ist. Der Gesetzgeber kann 
sich dabei meiner Ansicht nach nicht auf die Hal-
tung zurückziehen: „Mal sehen, was später der 
Europäische Gerichtshof dazu sagt.“ Der Bundes-
tag steht selbst bereits in der Verfassungspflicht, 
europarechtskonforme Zustände herzustellen. Ich 
meine, dies betrifft auch den Bundespräsidenten. 
Das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten ist ein 
komplexes Thema, schon im Verfassungsrecht. 
Aber wenn es um evidente Europarechtsverstöße 
geht, wie im vorliegend Fall, dann wird auch der 
Bundespräsident – wie ich meine – sein Prü-
fungsrecht aktivieren müssen, weil – ich wieder-
hole es – die Europarechtswidrigkeit hier auf die 
Verfassung durchschlägt.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Mayer! Wir 
gehen in die zweite Runde. Für die CDU/CSU-
Fraktion der Kollege Bilger. 

 

Abg. Steffen Bilger (CDU/CSU): Meine beiden 
Fragen richten sich an Prof. Hillgruber. Zunächst 
zur Vollstreckung der Infrastrukturabgabe. Hier 
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sieht der Gesetzentwurf vor, dass das Kraftfahrt-
bundesamt auch für die Vollstreckung der Infra-
strukturabgabe zuständig sein soll und räumt dem 
Kraftfahrtbundesamt das Recht ein, einem priva-
ten Betreiber die Erhebung der Infrastrukturab-
gabe für Kraftfahrzeuge, die nicht in der Bundes-
republik Deutschland zugelassen sind, zu übertra-
gen.  

Meine Frage dazu lautet: Gibt es rechtliche 
Gründe, die dagegen sprechen, die Vollstreckung 
bei den nach dem Verwaltungsvollstreckungsge-
setz grundsätzlich zuständigen Verwaltungsvoll-
streckungsbehörden der Bundesfinanzverwaltung 
zu bündeln, um so die dort bereits vorhandenen 
Kompetenzen für die Durchführung der Vollstre-
ckung nutzen zu können? Und halten Sie es unter 
Berücksichtigung der Vorgabe, dass nur Aufgaben 
beliehen werden können, die nicht zu den staatli-
chen Kernaufgaben gehören, für rechtlich zuläs-
sig, den Betreiber auch mit der Erhebung der Inf-
rastrukturabgabe für in Deutschland zugelassene 
Personenkraftwagen zu beleihen, um so Synergie-
effekte zu schaffen und Effizienzvorteile zu gene-
rieren? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Zustän-
digkeit des BAG: Nach dem Gesetzentwurf ist das 
Bundesamt für Güterverkehr für die Vorortkon-
trollen zuständig. Die Nacherhebungs- und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren soll aber das Kraftfahr-
zeugbundesamt bzw. der private Dritte durchfüh-
ren. Maßgeblich war hier, dass alle hoheitlichen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Infrastruk-
turabgabe von einer Behörde durchgeführt wer-
den sollen. Hier meine Frage: Halten Sie es für 
rechtlich zulässig, die Zuständigkeit für die 
Durchführung der Nacherhebungs- und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren beim Bundesamt für 
Güterverkehr anzusiedeln, um so die dort bereits 
bestehenden Kompetenzen für die Durchführung 
von Nacherhebungs- und Ordnungswidrigkeits-
verfahrens zu nutzen? Das Bundesamt für Güter-
verkehr könnte dann ja direkt vor Ort bei der 
Kontrolle ein Bußgeld und nicht nur, wie es im 
Gesetzentwurf vorgesehen ist, eine Sicherheits-
leistung erheben.  

 

Vorsitzender: Herr Prof. Hillgruber, bitte! 

 

Prof. Dr. Christian Hillgruber (Universität Bonn): 
Vielen Dank, für Ihre Fragen. Um es kurz zu ma-
chen: Ich sehe in beiden Fällen keine rechtlichen, 
geschweige denn verfassungsrechtliche Ein-
wände. Es ist nach § 4 des Bundesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes so, dass die Vollstreckung 
in der Hand der Bundesfinanzbehörden der Re-
gelfall ist. Es kann aber abweichend bestimmt 
werden. Das wäre selbstverständlich möglich. Es 
wäre auch möglich, die Zuständigkeiten für die 
Erhebung der Infrastrukturabgabe nicht nur, wie 
jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen, auf private 
Dritte im Wege der Beleihung zu übertragen, son-
dern dies kann auch im Fall der inländischen 
Kfz-Halter geschehen. Sie haben mit Recht darauf 
hingewiesen, dass Beleihungen gesetzlich vorge-
sehen sein müssen. Der Beleihungstatbestand 
muss also gesetzlich ausgeprägt sein und die Ver-
waltungsaufgabe, die den Beliehenen übertragen 
werden soll, muss bestimmt und begrenzt sein. Es 
gibt hier aber keinen Unterschied zwischen aus-
ländischen und inländischen Abgabenschuld-
nern. Für beide gelten die gleichen Maßstäbe. So 
gesehen, sehe ich auch hier keine Probleme. Herr 
Kollege Schwemer hat in seiner schriftlichen Stel-
lungnahme auch noch die Frage des Demokratie-
prinzips im Zusammenhang mit der Beleihung 
diskutiert. Ich sehe hier aber keine Probleme. Die 
sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation 
für eine ggfls. erfolgende Beleihung läge in der 
entsprechenden Bestimmung des § 4 Abs. 5 des 
Infrastrukturabgabengesetzes, und die personelle 
demokratische Legitimation des Beliehenen ginge 
eben auf die Beleihung durch die zuständige Bun-
desoberbehörde zurück, die ihrerseits vermittelt 
über den Bundesminister etc. über eine hinrei-
chende demokratische Legitimation verfügen 
würde. Also auch hier habe ich keine durchgrei-
fenden Bedenken. Meine Antwort auf Ihre erste 
Frage lautet also: Ja, das ist möglich. Beides wäre 
möglich. Und zur Frage zwei: Könnte dem BAG 
außer der Vorortkontrolle nach § 10 (Überwa-
chung) auch das Nachentrichtungsverfahren oder 
das Ordnungswidrigkeitsverfahren – das wären, 
wenn ich das richtig sehe, die §§ 9 und 13 – über-
tragen werden? Ja, auch das ist selbstverständlich 
möglich. Welche Bundesoberbehörde hier nach 
87 Abs. 3 Satz 1 für zuständig erklärt wird, das 
entscheidet der Gesetzgeber. Und dabei kann er 
sich selbstverständlich von den Erwägungen, die 
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Sie genannt haben – also Synergieeffekte oder  
Effizienz – leiten lassen.  

Ich teile auch hier die Bedenken des Kollegen 
Schwemer nicht. Wenn Sie sich die Systematik 
der Art. 83 ff. ansehen, wird da ja zunächst in Art. 
83 der Grundfall geregelt: Ausführung der Bun-
desgesetze durch die Länder als eigene Angele-
genheit. Dann folgen die Art. 83 und 84 und dann 
die Bundesauftragsverwaltung (Art. 85) und 
schließlich Bundeseigenverwaltung. Der Art. 87 
Abs. 3 bezieht sich auf alle denkbaren Verwal-
tungskonstellationen, selbstverständlich auch auf 
die Konstellation der Bundesauftragsverwaltung. 
Hier besteht die Möglichkeit der fakultativen mit-
telbaren Bundesverwaltung nach Art. 87 Abs. 3 
Satz 1 GG. Auch dies wäre somit möglich. Hier 
geht es also eigentlich um die Frage der sozusa-
gen sachlich angemessenen Zuweisung der Ver-
waltungszuständigkeit. Hierbei könnten die Erwä-
gungen, die Sie genannt haben, eine Rolle spie-
len. Auch das wäre möglich.  

 

Vorsitzender: Danke! Dann kommen wir zur Frak-
tion DIE LINKE. der Kollege Behrens.  

 

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE.): Meine weite-
ren beiden Fragen richten sich an Herrn Prof. 
Schulz. Sie haben quasi die zweite Säule der Be-
gründung der Rechtmäßigkeit und des vernünfti-
gen Ergebnisses des Gesetzentwurfs dargestellt. 
Wir hatten anfangs die Zahlenangaben von Herrn 
Ratzenberger dazu gehört, der aber auf Basis der 
gleichen Zahlen zu ganz anderen Aussagen als 
das BMVI in Bezug auf die Ein- und Durchfahrten 
der ausländischen Pkw nach Deutschland gelangt 
ist. Sie sagen nun: Das rechnet sich auf jeden Fall, 
700 Mio. Euro werden da zusammenkommen. 
Nun haben wir aber auch gehört, dass es möglich-
erweise zu Ausweichreaktionen kommen wird. 
Herr von Lojewski hat darauf hingewiesen, was 
geschieht, wenn insbesondere preissensible Auto-
fahrer vor der Entscheidung stehen, sich die 
Mautausgaben zu sparen oder nicht. Wir kennen 
das ja von manchen Spritpreistouristen, die we-
gen einem Cent Preisunterschied weite Wege auf 
sich nehmen. Ich denke, dieser Faktor ist nicht zu 
unterschätzen. Ich komme noch einmal zu Ihrer 
Bewertung. Bleiben Sie dabei, dass die Annah-
men des Bundesverkehrsministeriums richtig 

sind – insbesondere in Bezug auf Tagesgeschäfts-
reisen im Privatverkehr und auf Privatverkehrs-
reisende – um auf die Einnahmen zu kommen? 
Haben Sie sich mit dem Gedanken der Ausweich-
verkehre befasst?  

Und noch eine abschließende, sehr direkte und 
persönlich Frage: Sie sind zu einem früheren 
Zeitpunkt gutachterlich bzw. mit einer Stellung-
nahme für die ARGES tätig gewesen und haben 
gemeinsam mit einem Mitarbeiter von ARGES, 
Herrn Lindemann, ein entsprechendes Gutachten 
angefertigt. Darf ich Sie fragen, ob Sie geschäftlich 
zur Firma ARGES in Beziehung stehen, oder sind 
Sie der unabhängige Gutachter, als der Sie hier 
eingeführt worden sind? 

 

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Schulz, es steht 
Ihnen frei, die zweite Frage zu beantworten. Bitte-
schön! 

 

Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz (Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen): Gut, wir sind hier in einer 
Demokratie, da kann man jede Frage beantworten. 
Ich gehe einfach einmal ein Stück zurück. Ich 
komme aus dem Hause Baum, das im Jahre 2010 
für den ADAC – den guten alten ADAC – parallel 
zu Ratzenberger die Studie in Auftrag gegeben 
hat. Daher müssten Sie mich auch fragen, ob ich 
mit dem ADAC irgendwie in Verbindung stehe 
und ob ich mich in einem entsprechenden Inte-
ressenkonflikt befinde. Ich sage mal, jeder hat 
eine Geschichte. Mein Forschungsansatz basiert 
auf dem von Max Weber postulierten Prinzip der 
werturteilsfreien Wissenschaft. Für mich geht es 
hier um einen empirisch beobachtbaren Sachver-
halt. Ich habe dem Verkehrsministerium immer 
gesagt: Wenn ich das mache, dann seid Euch bitte 
darüber im Klaren, dass ich keine wissenschaftli-
che Meinung zur Maut habe. Ich bin kein Ord-
nungspolitiker wie der Kollege von der Mannhei-
mer Universität, der irgendein Werturteil mit sich 
herumträgt. Und Herr Lindemann ist Volkswirt 
wie ich, und ich habe mich damals richtig dar-
über geärgert, dass solch manipulative Berech-
nungen durchgehen. Ich habe damals Herrn Lin-
demann gesagt: Wenn wir etwas zusammen 
schreiben, dann lassen wir das durch den TÜV 
zertifizieren. Die Kosten für die Zertifizierung 
durch den TÜV waren dann viel höher als die 
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Kosten für die Arbeitskräfte, die getippt und re-
cherchiert haben. Insofern schließe ich hier eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit von ARGES defini-
tiv aus. Volkswirte haben – bildlich gesprochen – 
immer so ein bestimmtes Gen, an das sie ando-
cken können. Wir haben in dem ersten Gutachten 
versucht, durch einen Stresstest aufzuzeigen, was 
maximal möglich ist, weil wir damals noch nicht 
wussten, wie die Maut konkret aussehen würde. 
Insofern handelt es sich um ein reines Methoden-
gutachten. Wenn man genau nachliest, stellt man 
fest, dass auch in diesem Methodengutachten 
kein einziges Mal gesagt wird: Führt eine Maut 
ein. Das muss man noch einmal ganz klar sagen. 
Was man jetzt – ich sage mal – im Zusammen-
hang mit dem, was Sie als erstes gefragt haben, 
auch noch sehen muss, ist Folgendes: Der Bun-
desverkehrsminister bzw. das Verkehrsministe-
rium hat eine Excel-Datei. Das Gute an einer sol-
chen Excel-Datei ist, dass man sie präsentieren 
und natürlich auch bestimmte Werte darin än-
dern kann. Das kann jeder. Dabei stellen sich aber 
zwei Fragen: Welche Werte darf ich ändern und 
um wieviel darf ich diese Werte ändern? Daher 
handelt es sich für mich um einen beobachtbaren 
Sachverhalt, der nur insoweit unsicher ist, als be-
stimmte Werte empirisch vorliegen müssten, die 
in der Art und Weise, wie man sich das wün-
schen würde, eben nicht vorliegen. Daher muss 
man dann im Grunde Schätzungen durchführen. 
Und diese Schätzungen haben, basierend auf ei-
ner alten Studie, im Jahre 2010 begonnen. Alle 
kommen mehr oder weniger zu dem Ergebnis, 
dass die Ein- und Durchfahrten in der Gesamt-
höhe identisch sind. Dann rechnen es alle herun-
ter, und das Entscheidende bei dem ganzen Me-
chanismus ist, wie verlässlich die Angaben über 
die Fahrten sind, die jemand tätigt um einzukau-
fen oder um eine Geschäftsreise zu machen. Und 
da ergibt sich folgendes Resultat: Je niedriger der 
Wert an sich ist, desto höher sind die Einnahmen, 
und je höher der Wert ist, desto niedriger sind die 
Einnahmen. Da kann man natürlich sagen: Ich 
nehme das mal 50 oder mal 20, und ein Anderer 
nimmt noch irgendeine andere Zahl. Jetzt kann 
man erkennen, dass der Verkehrsminister sich be-
müht hat – basierend auf der Statistik – empiri-
sche Quellen zu finden um herauszufinden, wie 
hoch die Zahl der Ein- und Durchfahrten tatsäch-
lich ist. Da ergibt sich nun interessanterweise ein 
unklares Bild, weil wir eine diffuse statistische 

Landschaft haben. Es gibt das Statistische Bun-
desamt, es gibt die Deutsche Tourismuszentrale 
und es gibt noch andere Stellen. Ich nennen mal 
als Beispiel, was wir gar nicht wussten: Es gibt 
jetzt relativ neu das GFK in Nürnberg, For-
schungsinstitut holländische Abteilung, das in ei-
ner Studie für den ADAC die Ein- und Durchfahr-
ten für Einkäufe auf 50 geschätzt. Die Holländer 
sagen also: Im Jahr 2014 fährt ein Niederländer 
sechs oder sieben Mal über die Deutsch-Nieder-
ländische Grenze. Das heißt, ich habe hierfür jetzt 
eine Studie jetzt zur Verfügung (GFK), die auf Da-
ten für 2014 basiert, die der Bundesverkehrsmi-
nister noch nicht kannte. Diese Daten kann er nun 
seinem Excel-Modell zugrunde legen. Man muss 
also sagen, dass das Excel-Modell, das er entwi-
ckelt hat, als ein weiteres Prognosen-Modell fort-
geschrieben werden kann. Man kann ja die Daten, 
die man erhält, dort einpflegen, und man kann 
auch die statistische Quelle angeben. Jetzt könnte 
man beispielsweise sagen: Wirt rechnen mit 50 
Ein- und Durchfahrten pro Person fürs Einkaufen. 
Gemäß der GFK-Studie machen die Holländer – 
empirisch nachgewiesen – sechs bis sieben Fahr-
ten. Von der GFK gibt es auch aktuelle Werte für 
die Österreicher. Da liegt die Größenordnung bei 
elf Fahrten, das geht ein in die Pkw-Privatfahrten. 
Hier kommt der Bundesverkehrsminister auf 13 
Fahrten. Es ist also im Grunde beruhigend zu er-
kennen: Hier versucht jemand einen Rechenme-
chanismus herzustellen, der auf nachvollziehba-
ren und nachprüfbaren Daten beruht.  

Es gab einige Angaben zu den Tagesgeschäftsrei-
sen, bei denen die Datenlage nicht so günstig ist. 
Hier muss man aber auch in Rechnung stellen, 
wie die Argumentation auf der anderen Seite aus-
sieht. Es ist hier versucht worden, einen Analo-
gieschluss zu ziehen. Da sagen aber andere: Dann 
müssen Sicherheitsabschläge gemacht werden. 
Die Frage ist nur: Wie hoch sind diese Sicher-
heitsabschläge oder weshalb gibt es nicht auch Si-
cherheitszuschläge? Das heißt, wir haben hier ei-
nen Versuch, und der Versuch ist nachvollzieh-
bar. Es ist auch offengelegt worden, dass an eini-
gen Stellen leider auch mit Annahmen gearbeitet 
werden musste. Mit den Daten beispielsweise der 
GFK-Studie – da bin ich mir sicher – kann jetzt 
aber mit Blick auf Österreich und die Niederlande 
nachgebessert werden, und es können exaktere 
Werte ermittelt werden. Da diese Werte tendenzi-
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ell niedriger sind als die Werte, die im Verkehrs-
ministerium angesetzt worden sind, stimmt dann 
auch die Aussage, dass der zugrunde liegende 
Ansatz. Dabei geht es immer um die Gesamtgüte 
der Gesamtschätzung und die Güte der einzelnen 
Variablen. Und bei der Gesamtgüte wurde ein Ab-
schlag vorgenommen, sodass man nun in der Tat 
sagen kann: Wenn es bestimmte Veränderungen 
bei den Variablen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Einnahmen tendenziell eher steigen als 
sinken, so oder so groß. Entscheidend ist letztlich 
– und das ist für mich beruhigend und das fand 
ich in dem Prozess auch ganz gut – dass wir jede 
Zahl, die in dem Modell angesetzt wird, auch em-
pirisch untermauern können. Und die zwei oder 
drei Zahlen, für die es keinen empirischen Nach-
weis gibt, sind durch Analogiebildung hergeleitet 
worden. Nun nimmt die Sache mit der GFK-Stu-
die für Holland und für Österreich noch einmal 
eine neue Wendung. Ich würde die Studie dann 
am nächsten Montag auch dem Finanzausschuss 
präsentieren, damit man sehen kann, um welche 
empirischen Zahlen es geht. Die Studie ist leider 
auf Holländisch, aber das wird sicher jemand 
übersetzen können. Jedenfalls kann das nicht so 
verkehrt sein. Das ist also mein Versuch darzu-
stellen, dass hier eine Rechnung vorgelegt worden 
ist, in der nicht irgendwie getrickst wird oder ir-
gendwelche Zahlen herbeizaubert werden, die 
keiner kennt. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Dr. Schulz! 
Dann kommen wir … 

 

Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz (Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen): Ach so, ich habe einen Punkt 
noch nicht ausgeführt. Man muss sagen, wir ha-
ben das ja schon einmal betrachtet, auch in der 
Vergangenheit: Es gibt so genannte Schockelasti-
zitäten und es gibt die normalen Preiseleastizitä-
ten. Von einem Schock kann hier keine Rede sein. 
Es wird natürlich Ausweichreaktionen geben. Es 
wurde vorhin schon gesagt, dass immer auch die 
Freiheit besteht, die Autobahn nicht zu benutzen. 
Das wird man dann sicherlich mit Blick auf den 
Verkehr verfolgen müssen. Auch in der gesamt-
wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Bilanz 
müsste man einmal untersuchen, wie die Netzver-
teilungseffekte sind, ob sich da etwas verändert. 

Aber nach den normalen Elastizitäten zu urteilen 
– auch was die Höhe angeht, also welche Ge-
schäfte und in welchem Umfang Einkäufe getätigt 
werden – dürften die preislichen Reaktionen rela-
tiv gering ausfallen. Die Elastizitäten werden 
wahrscheinlich ähnlich hoch sein wie in 
Deutschland generell, das heißt siewerden bei 0,2 
liegen, weil man nicht von einem Schock ausge-
hen kann. 

 

Vorsitzender: Danke! Dann kommt die SPD-Frak-
tion, der Kollege Hartmann. 

 

Abg. Sebastian Hartmann (SPD): Meine Frage 
richtet sich zunächst an Herrn von Lojewski. Sie 
haben in Ihrer Stellungnahme – nachdem Sie das 
Vorhaben, die Nutzerfinanzierung auszuweiten, 
nachdrücklich begrüßt haben – auf Seite 2 von 
den weitergehenden Notwendigkeiten gespro-
chen. Vor dem Hintergrund auch dieser Ausfüh-
rungen möchte ich folgende Frage stellen: Wenn 
wir über die Priorisierung und auch über die 
Rolle der Kommunen sprechen – auch Sie haben 
die Baulastträgerschaft nach § 5a angesprochen 
und auch das Zusammenwirken, also die Zugrin-
gerfunktion von Bundesstraßen – wo sehen Sie da 
die Priorisierungsmöglichkeiten? Oder auch, 
wenn wir im Infrastrukturabgabegesetz von der 
Zuweisung an die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden sprechen: Wie bewerten Sie da aus 
Sicht der kommunalen Spitzenverbände die Rolle 
der Kommunen? Grundsätzlich schließt dies auch 
die Frage auch der Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung und der Priorisierung ein. Es gab mal einen 
Entwurf, in dem vorgesehen war, die Straßen 
komplett in die Nutzerfinanzierung einzubezie-
hen. Ich würde Sie bitten, dazu noch einmal Eini-
ges auszuführen. 

Ferner habe wir schon Einiges gehört zu den The-
men Rechtssicherheit, Europarechtskonformität 
und auch Zeitvignetten. Vor dem Hintergrund der 
differenzierten Ausführungen zu diesen Themen 
habe ich an Herrn Prof. Hillgruber folgende Frage: 
Es gibt auch noch den Aspekt des Datenschutzes, 
des inländischen und des europäischen Daten-
schutzes. Es gibt Aufbewahrungsfristen und un-
terschiedliche Rollen der entsprechenden Bun-
desoberbehörden. Je nach dem Beliehenen geht es 
dabei um drei oder um sechs Jahre. Könnten Sie 
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bitte noch einmal erläutern, wie Sie die Wahrung 
des Datenschutzes, die Datensicherheit – auch vor 
dem Hintergrund der Gesetzesbegründung – beur-
teilen und eine entsprechende Einordnung vor-
nehmen. Wir wollen ja ein möglichst hartes Da-
tenschutzrecht schaffen. Sie haben sich mit dem 
entsprechenden Aspekt des Gesetzentwurfs ja 
umfassend auseinandergesetzt. Es ist für uns von 
grundlegender Bedeutung, dass dann, wenn wir 
Daten erheben, diese auch sicher und nur für den 
notwendigen Zweck erhoben werden, dass Lösch-
fristen ein gehalten werden und dass bestimmt 
ist, wer dann der entsprechende Träger ist.  

 

Vorsitzender: Dann zuerst Herr von Lojewski. 

 

Hilmar von Lojewski (Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände): Danke für diese 
Frage. In der Tat finden Sie einen Eingangssatz, 
der besagt: Wir begrüßen es, dass die Bundesre-
gierung das Ziel verfolgt, die finanziellen Mittel 
für verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen zu er-
höhen. Wir gehen erst einmal von der Brutto-
summe aus, die das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur ermittelt hat. Denn 
eine Beteiligung der Städte und Gemeinden an 
dieser Bruttosumme halten wir für geboten, zu-
mindest für die Städte, die in der Baulast der 
Bundesstraßen stehen. Dabei handelt es sich an-
ders, als in der Begründung zu dem Gesetzent-
wurf ausgeführt wird, nicht etwa um Summen, 
die über § 5a Fernstraßengesetz zugewiesen wer-
den können. Nach unserer Auffassung müsste 
dies dann auch leistungs- und umfangsgerecht 
der Fall sein.  

Das heißt beispielsweise, im Land Nordrhein-
Westfalen befindet sich ein Anteil von zehn Pro-
zent der Bundesstraßen in kommunaler Träger-
schaft. Wenn wir das in die auf Nordrhein-West-
falen entfallende Verkehrsleistung übersetzen 
und in das auf die kommunalen Träger entfal-
lende Netz, dann wird deutlich, dass man mit ei-
ner Zuweisung nach § 5a Fernstraßengesetz kaum 
auskommen kann. Es bedürfte vielmehr einer Re-
gelung in dem Gesetzentwurf, die zum Ausdruck 
bringt, dass die Kommunen im Umfang ihrer Trä-
gerschaft beteiligt werden. Wir haben zumindest 
in der Vergangenheit nicht erkennen können, 
dass es möglich wäre, solche Beträge wie die jetzt 

in Rede stehenden über § 5a Bundesfernstraßen-
gesetz zuzuweisen. Wenn das der Fall sein sollte, 
lassen wir uns gern vom Gegenteil überzeugen. 
Aber solange wir nicht sicher sein können, dass 
wir in diesem Umfang in den Genuss der Anteile 
aus der Bruttoerhebung kommen, solange werden 
wir fordern, eine gesetzliche Regelung zu schaf-
fen, die die baulastpflichtigen Städte entlastet. 
Dabei geht es um einen ganz erheblichen Betrag. 
Sie haben, Herr Abg. Hartmann, im Grunde nach 
der Priorisierung gefragt. Ich denke, wir können 
von der Infrastrukturabgabe als der vierten Priori-
tät sprechen. Oberste Priorität – und das haben 
die Gutachter des BMVI, sei es die Dähre-Kom-
mission oder die Bodewig-Kommission, in der 
Vergangenheit stets vor die Klammer gezogen – 
hatte immer das Ziel, den Anteil an der Mineral-
ölsteuer, der in die Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung fließt, zu erhöhen. Die zweite Priorität hat 
das Ziel, die Lkw-Maut auf das gesamte Netz aus-
zuweiten. Ich denke, es würde den Rahmen 
sprengen, jetzt darüber zu räsonieren. Aber Sie 
werden in den Forderungen der kommunalen 
Spitzenverbände immer den Hinweis finden, dass 
es in erster Linie um die Lkw-Maut gehen muss, 
damit auch ertragsrelevante Beträge für das Ge-
samtnetz erzielt werden. Welche technischen und 
Trägerprobleme dem entgegenstehen, wissen Sie 
als Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker 
alle miteinander sehr gut. Das muss ich nicht aus-
führen. Dessen ungeachtet liegt hier in jedem Fall 
die zweite Priorität. Die dritte Priorität liegt tat-
sächlich in einer Pkw-Maut, die intelligent gestal-
tet ist und die Zeit und Raum berücksichtigt, das 
heißt, Zeiten der Nutzung und Abschnitte der Be-
nutzung differenziert in Ansatz bringen. Wir fin-
den, dass es einem Ministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gut Gesicht stünde, intensiv 
darüber nachzudenken, wie eine solche intelli-
gente Maut im digitalen Zeitalter – also in Zeiten, 
in denen die Ausstattung von Kraftfahrzeugen mit 
entsprechenden Transpondern und mit einer ent-
sprechenden Erfassungssoftware ausgesprochen 
kostengünstig zu realisieren ist – auf den Weg ge-
bracht werden könnte. Wenn man also an einer 
Infrastrukturabgabe in der vorliegenden Form 
festhält, dann wäre es – und das finden Sie in un-
serer Stellungnahme nicht, das sage ich Ihnen 
jetzt spontan – wohlmöglich auch eine Möglich-
keit, sich da eine gewisse Beschränkung aufzuer-
legen und zu sagen: Wir machen das jetzt erst  
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einmal fünf Jahre lang. Vielleicht rettet man sich 
so über die Zeit. Und diese Zeit nutzt man dafür, 
tatsächlich eine intelligente Infrastrukturabgabe, 
eine intelligente Pkw-Maut auf den Weg zu brin-
gen. Das ist die dritte Priorität. Und die vierte Pri-
orität ist – und das hat wirklich die geringste Pri-
orität – die Infrastrukturabgabe in der vorliegen-
den Form, allerdings aus kommunaler Sicht im-
mer unter dem Vorbehalt der Beteiligung an den 
Bruttoeinnahmen. Wir schauen uns sehr interes-
siert die Überlegungen zu dem Nettobetrag an, 
und haben begründete Zweifel an der Annahme, 
dass es zu Einnahmen in der Höhe kommt, wie 
dies in Ansatz gebracht wird. Wenn sich die Ver-
mutung bestätigen sollte, dass hier tatsächlich ein 
ganz profaner Rechenfehler vorliegt, dass nämlich 
Ein- und Ausfahrten in und aus der Republik 
quasi doppelt gezählt worden sind, dann wäre 
dies ausgesprochen bedauerlich. Wir erleben in 
der Mehrebenen-Interaktion zwischen Kommu-
nen und Bundesministerien auch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
als einen ausgesprochen verlässlichen und sorg-
fältig arbeitenden Partner. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass ein solcher Stockfehler passiert ist. 
Aber einen Stockfehler, Herr Hartmann, gibt es 
aus unserer Sicht auch im Umgang mit der Erhe-
bung. Sie fragten danach, wie dies denn vonstat-
tengehen soll. Wir halten das in jedem Fall für 
hinterfragenswert, hier von nur von geringen Auf-
wänden zu sprechen. In der Tat sind auch einstel-
lige Millionenbeträge für die Kommunen ganz er-
hebliche Aufwände. Wir sehen insoweit auch kri-
tisch, dass die Zulassungsbehörden beim Einzug 
der Infrastrukturabgabe mitwirken sollen, weil 
dann die Zulassungsbehörden auch bei den 
Neuzulassungen tätig werden müssen und die 
SEPA-Mandate nicht nur – wie bislang – für den 
Zoll, sondern eben auch für das Kraftfahrbundes-
amt einholen müssen. Die Prüfungen, die fraglos 
auch softwaregesteuert erfolgen können, erfordern 
auch immer noch händische oder zumindest ver-
bale Tätigkeit, denn wir werden eine Vielzahl von 
Dispense- und Ausnahmefällen vor Ort zu beraten 
haben. Das sind Zeiten und Aufwende, die aus 
unserer Sicht nicht eingestellt worden sind. Der 
reine Verfahrensaufwand, wir haben Ihnen das 
dargelegt in unserer Stellungnahme, beläuft sich 
auf ca. 1,6 Mio. Euro. Da rechnen wir aber noch 
nicht all das ein, was dann auf die Kraftfahrtzu-

lassungsbehörden im Einzelnen zukommt. Inso-
fern werden wir uns natürlich auch vertrauens-
voll an die Länder wenden und sagen: Es gilt 
auch hier der Grundsatz der Konnexität. Wir sind 
nicht davon überzeugt, dass das in den Verwal-
tungsprozessen tatsächlich bis zu Ende gedacht 
worden ist und haben die Befürchtung, dass da 
einiges in Richtung der Kraftfahrzeugzulassungs-
stellen abgewälzt wird. Wie immer ist es auch in 
diesem Fall so, dass dann nicht der Gesetzgeber 
im Vollzug gefragt wird, sondern die Behörden 
vor Ort. Und das sind unsere Kraftfahrzeugzulas-
sungsstellen, die – wie wir finden – diese Beden-
ken nicht ganz unbegründet geltend machen. 

Zu den Einzelheiten, wie es sich mit den SEPA-
Mandaten verhält, verweise ich auf die Stellung-
nahme. Das würde ich jetzt ungern noch verbal 
ausführen.  

 

Vorsitzender: Dankeschön! Jetzt zum Daten-
schutz, Herr Prof. Hillgruber, bitte! 

 

Prof. Dr. Christian Hillgruber (Universität Bonn): 
Herr Abg. Hartmann, vielen Dank für Ihre Nach-
frage nach der Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Vorgaben. Ich will es auch hier kurz machen, weil 
ich ja ausführlich – wie Sie gesagt haben – dazu 
Stellung genommen habe. Ich würde mich sogar 
zu der Aussage versteigen wollen, dass das daten-
schutzrechtlich vorbildlich ist, wie das hier im 
Infrastrukturabgabengesetzentwurf vorgesehen ist. 
Wir haben eine enge Zweckbindung, was die Da-
tenerhebung und -verarbeitung angeht. Die Wei-
tergabe an andere Stellen ist an mehreren Stellen 
im Gesetz ausdrücklich untersagt. Die Daten kön-
nen nur weitergegeben werden – an das Bundes-
amt für den Güterverkehr – zwecks Erfüllung der 
Überwachungsaufgabe. Und soweit Beliehene ein-
geschaltet werden, soweit also die Erhebung der 
Infrastrukturabgabe im Wege der Beleihung über-
tragen wird, versteht sich von selbst, dass dann 
die für die Erhebung erforderlichen Daten dem 
Beliehenen zu Verfügung stehen müssen. Insofern 
ist die Datenübermittlung unverzichtbar. Aber 
jenseits der Zwecke dieses Gesetzes ist eine Da-
tenweitergabe an andere Stellen kategorisch aus-
geschlossen. Es werden sicherlich erhebliche Da-
tenmengen generiert. Das ist unvermeidlich, ne-
ben dem Kraftfahrzeugregister wird es jetzt ein 
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Infrastrukturabgabenregister geben. Aber die An-
forderungen, wie sie etwa das Verfassungsgericht 
an Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung gestellt hat, werden erfüllt. 
Wir haben die enge Zweckbindung und wir haben 
den ausdrücklich genannten Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit der Datenerhebung, was eben 
etwa bei den Haltern von im Inland zugelassenen 
Kfz dazu führt, dass hier Überwachungsmaßnah-
men nicht notwendig sind, weil die Dinge mit 
dem SEPA-Mandat geregelt und überprüft werden 
können. Und schließlich, darauf haben Sie ja ab-
gehoben, ist im Gesetz auch die Frage der Daten-
löschung genau geregelt, und zwar – wenn ich es 
richtig sehe – im § 12. Hier lautet der Grundsatz, 
dass die Daten, die erhoben worden sind, immer 
dann umgehend zu löschen sind, wenn der 
Zweck der Datenerhebung sich erledigt hat. Das 
wird für die einzelnen Konstellationen in § 12 
konkretisiert. Wir haben ferner eine Bestimmung, 
auf die Sie abgehoben haben, in § 12 Abs. 2. Da 
haben wir diese Drei- bzw. Sechsjahres-Frist. 
Aber das erklärt sich eben haushaltsrechtlich 
durch die Notwendigkeit der Jahresrechnung 
bzw. der Prüfung, auch der längerfristigen Prü-
fung des Haushaltsgebarens durch den Bundes-
rechnungshof. Und auch diese Regelungen sind 
selbstverständlich zu beanstanden. Im Übrigen ist 
auch hier sichergestellt, dass die Daten, sobald sie 
nicht mehr für die Zwecke dieses Gesetzes ge-
braucht werden, zu löschen sind. Daher haben 
wir hier eine enge Zweckbindung und eine sehr 
präzise Bestimmung der Daten, die überhaupt er-
hoben werden können und schließlich eine klare 
Regelung hinsichtlich der Löschungspflichten. 
Ich habe daher aus datenschutzrechtlicher Sicht 
keinerlei Bedenken gegen den Gesetzentwurf.  

 

Vorsitzender: Dann spricht für BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der Kollege Krischer.  

 

Abg. Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Ich 
bin Herrn von Lojewski und Herrn Ratzenberger 
dankbar, dass Sie auf die Absurdität der Einnah-
meerwartung der Bundesregierung hingewiesen 
haben. Wir sind mit der Situation konfrontiert, 
dass man im Bundesministerium offensichtlich 
übersehen hat, dass Grenzübertritte nicht gleich 

Einreisende sind und dass die Leute in ihren Pkw 
Deutschland auch wieder verlassen. Insofern 
steht die ganze Rechnung in Frage. Ich haben 
zwei konkrete Fragen an Herrn Prof. Mayer. Sie 
haben in Ihrer Stellungnahme und eben auch in 
Ihren Ausführungen von der Möglichkeit des 
Staatshaftungsanspruches als Schadensersatz von 
Einzelpersonen gegen einen Mitgliedstaat gespro-
chen. Sie haben gesagt: Es besteht die Möglichkeit 
– sofern sich herausstellt, dass das Ganze nicht 
europarechtskonform ist – dass dann Deutschland 
auf die Rückzahlung der Infrastrukturabgabe ver-
klagt bzw. dass die Rückzahlung verlangt werden 
kann und wir das dann quasi alles an diejenigen 
zurückzahlen müssen, von denen das zuvor erho-
ben worden ist. Ich würde Sie bitten, darauf noch 
ein bisschen konkreter einzugehen und zu erläu-
tern, ob es vergleichbare Fälle gibt und auch ein-
mal die möglichen Größenordnungen darzulegen. 

Meine zweite Frage wäre: Es gibt ja die Befürch-
tung, dass nach einer Entscheidung des EuGH 
nicht die Maut als solche, sondern die Kompensa-
tion gekippt wird und dass die dann fehlt. Da 
wäre meine Bitte, dass Sie noch einmal erläutern, 
wie eigentlich das Verfahren vor dem EuGH ab-
läuft bzw. mit was für Entscheidungen man da 
rechnen muss. Ferner wäre uns wichtig, dass Sie 
etwas zu der Stellungnahme des Bundesrates sa-
gen. Der hat ja – ich zitiere – eine rechtssichere 
Regelung gefordert, die sicherstellt, dass bei ei-
nem Außerkrafttreten eines der beiden Gesetze je-
weils das andere Gesetz ebenfalls außer Kraft tre-
ten soll. Also so eine Art Selbstzerstörungsklau-
sel. Wenn ich die Positionen aus den Koalitions-
fraktionen höre, wonach die deutschen Autofah-
rer auf keinen Fall belastet werden sollen, müsste 
das Gesetz eine solche Selbstzerstörungsklausel 
haben – dieser Begriff gefällt mir übrigens im Zu-
sammenhang mit der Pkw-Maut gut. Ich würde 
Sie, Herr Prof. Mayer einfach noch einmal fragen: 
In welcher Form könnte eine solche Klausel in 
das Gesetz geschrieben werden? Und gibt es in 
der europäischen Rechtsgeschichte überhaupt 
vergleichbare Fälle, in denen man so etwas ge-
macht hat? Das müssten wir eigentlich tun, wenn 
die zentrale politische Forderung aus der Koali-
tion erfüllt sein sollte. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Prof. Mayer. 
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Prof. Dr. Franz Mayer (Universität Bielefeld): Ich 
will zunächst auf die Frage der Staatshaftung ein-
gehen. Ausgehend von der europarechtlichen Ein-
schätzung, dass wir entweder deswegen, weil ein 
Gesetz in Teilen an Art. 92 scheitert oder weil wir 
die mittelbare Diskriminierung bejahen oder weil 
ein Verstoß gegen das Beschränkungsverbot vor-
liegt, zur Europarechtswidrigkeit kommen, stellt 
sich in der Tat die Frage der Staatshaftung nach 
qualifizierter Verletzung von Europarecht. Das 
Ganze geht zurück auf eine EuGH-Entscheidung, 
die für den Fall, dass Mitgliedstaaten in qualifi-
zierter Weise Unionsrecht verletzen, für Einzelne 
die Möglichkeit eines Staatshaftungsanspruchs 
gegen den verletzenden Mitgliedstaat vorsieht. 
Das ist ursprünglich als Reaktion auf Verstöße ge-
gen die Umsetzung von Richtlinien entwickelt 
worden, also gegen die Nichtumsetzung oder 
mangelnde Umsetzung von Richtlinien in natio-
nales Recht. Das ist die so genannte Francovich-
Rechtsprechung. Die Idee dahinter ist, dass man 
dem Mitgliedstaat die eigenen Bürger sozusagen 
auf den Hals hetzt. Man setzt in einem gewissen 
Sinne die Unionsbürger als Helfer bei der Umset-
zung des Unionsrechts ein. Dies wird heute aber 
nicht mehr nur auf die Nichtumsetzung von 
Richtlinien beschränkt, sondern die Prüffrage ist 
– wie gesagt – eine qualifizierte Verletzung von 
Europarecht. Darunter kann z.B. die Nichtvorlage 
an den EuGH durch ein nationales Gericht fallen. 
Daraus können sie ersehen, dass das Europarecht 
hier relativ schmerzfrei ist, das heißt, es fragt 
nicht nach der Unabhängigkeit der Gerichte. Das 
wird gleichwohl dem Mitgliedstaat zugerechnet, 
und man muss Schadenersatz leisten. Und auch 
das, was wir innerstaatlich eigentlich nicht ken-
nen, die Staatshaftung für legislatives Unrecht – 
ich will das nicht vertiefen – ist im Europarecht 
fraglos anerkannt. Dazu gibt es auch vielfache 
Rechtsprechung. Ich will das hier nicht vertiefen. 
Vielleicht ist es auch wichtig, noch einmal zu be-
tonen, dass die Haftung eines Mitgliedstaates 
nicht als Abschreckung oder Sanktion gedacht ist, 
sondern dass es um den Ersatz von Schäden geht, 
die die Einzelnen durch Verstöße der Mitglied-
staaten gegen Europarecht erleiden. Wenn also 
ein einzelner ausländischer Unionsbürger durch 
die Einführung der europarechtswidrigen Infra-
strukturabgabe einen Schaden erleiden würde, 
dann könnte er in Deutschland vor den ordentli-
chen Gerichten – die Zuständigkeit ergibt sich aus 

dem Grundgesetz, das sind Zivilgerichte – Scha-
densersatz einklagen. Dann müsste Deutschland 
die von den Unionsbürgern erhobene Infrastruk-
turabgabe und gegebenenfalls darüber hinaus den 
dadurch entstandenen Schaden zurückzahlen. Ich 
erinnere an einen Fall in der Vergangenheit, in 
dem es um die Nichtumsetzung von Richtlinien 
ging („MP-TravelLine“). Die Bundesrepublik 
Deutschland hat die Pauschalreiserichtlinie nicht 
rechtzeitig umgesetzt. Das Ganze wurde dann vor 
dem Landgericht Bonn eingeklagt, und der ent-
sprechende Kläger hat auch Schadensersatz be-
kommen. Also das Verfahren hat schon seine Wir-
kung und das funktioniert auch.  

Das gibt mir auch die Möglichkeit, auf den ande-
ren Teil der Frage bzw. auf die zweite Frage ein-
zugehen, welche Szenarien denkbar sind, also auf 
die Verfahrensfragen bzw. darauf, was als nächs-
tes passieren wird. Es ist schon viel darüber ge-
sprochen worden. Es liegt auf der Hand, dass im 
weiteren Verlauf ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen die Bundesrepublik in Betracht kommt. 
Diese Verfahren werden in aller Regel von der 
Kommission eingeleitet. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit, dass andere Mitgliedstaaten ein sol-
ches Verfahren einleiten. Allerdings wird das 
nicht so gern gemacht, es ist sehr unüblich. Bis 
jetzt ist das – ich sagte es bereits – erst vier Mal 
vorgekommen. Aber im vorliegenden Fall haben 
einige Mitgliedstaaten schon angedeutet, dass sie 
hier zu dieser seltenen Waffe greifen könnten. 
Dies sagt vielleicht auch etwas über die Dimen-
sion des Europarechtsverstoßes aus. Das Vertrags-
verletzungsverfahren könnte mit Verkündung im 
Bundesgesetzblatt beginnen. Es gibt hier schon 
eine gewisse Vorkorrespondenz mit der Kommis-
sion. Deswegen würde ich zunächst gleich auf das 
Mahnschreiben zu sprechen kommen. Das ist der 
erste Schritt in dem Verfahren. Die Kommission 
richtet in diesem Mahnschreiben an Deutschland 
noch einmal die Bitte, sich zu äußern. Dafür gibt 
es regelmäßig eine Frist von zwei Monaten. Da-
nach folgt die so genannte begründete Stellung-
nahme, wiederum mit einer Frist von zwei Mona-
ten. Diese Fristen – das muss man wissen – kön-
nen im Ermessen der Kommission sehr kurz ge-
fasst werden. Zwei Monate sind üblich, aber die 
Kommission kann sie auch um die Hälfte oder 
noch stärker verkürzen. Es gibt natürlich Überset-
zungserfordernisse. Jedenfalls kann man hier nur 
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Durchschnittsangaben machen. Wenn die Ver-
tragsverletzung anhält, entscheidet die Kommis-
sion über die Klageerhebung vor dem EuGH. Und 
wenn wir jetzt die üblichen Fristen ansetzen, 
dann würde die Entscheidung über die Klageerhe-
bung mehr oder weniger neun Monate nach der 
Verkündung im Gesetzblatt fallen. Darum gibt es 
einen gewissen Streit, ob das im politischen Er-
messen der Kommission liegt oder nicht. In der 
Praxis kann man beobachten, dass die Dinge mehr 
oder weniger automatisiert ihren Gang gehen. 
Auch das Verfahren, wie dies kommissionsintern 
von den Facheinheiten zu den Juristen überwie-
sen wird, ist ziemlich stark automatisiert. Noch 
einmal: Neun Monate nach der Gesetzesverkün-
dung und – wenn die Kommission es eilig hat – 
kann dies auch schon fünf Monate später – also 
um die Hälfte verkürzt – geschehen. Danach muss 
man mit einem Prozess von 15 bis 18 Monaten 
rechnen. So lange dauern Vertragsverletzungsver-
fahren typischerweise. Wir haben es somit letzt-
lich mit einem Zeitraum von ungefähr zweiein-
viertel Jahren zu tun. Das sind wir dann also im 
Jahre 2017. Der Entscheidung des EuGH gehen 
die Schlussanträge des Generalanwaltes voraus. 
Dabei handelt es sich in der Regel um drei, sechs 
oder neun Monate. Die Anträge ziehen in aller Re-
gel große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. 
Eilrechtschutz, einstweiliger Rechtschutz wäre ab 
Anhängigkeit der Klage möglich, also neun oder 
vielleicht auch nur vier oder fünf Monate nach 
Verkündung im Gesetzblatt. Dieser Eilrechtschutz 
könnte so aussehen, dass der EuGH anordnet, 
dass die Infrastrukturabgabe gegenüber EU-Aus-
ländern nicht erhoben werden darf. Die andere 
Schiene ist das Vorabentscheidungsverfahren 
durch Vorlage eines deutschen Gerichts. Es ist 
aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass das 
passiert. In dieser Konstellation ist die Kommis-
sion erst einmal komplett außen vor. Irgendein in-
ländischer Verkehrsteilnehmer wird sich wahr-
scheinlich nicht wehren, denn er hätte auch kein 
Rechtschutzbedürfnis, sondern es wird ein aus-
ländischer Unionsbürger sein. Nehmen Sie einen 
Dienstleister, der für seine Dienstleistung mit dem 
Pkw aus dem Unionsausland anreist, etwa ein dä-
nischer Klempner, der in Deutschland tätig ist. 
Der wird absehbar bei erster Gelegenheit vor ei-
nem deutschen Amts,- Verwaltungs- oder Finanz-
gericht klagen, und zwar entweder gegen das Buß-
geld, mit dem man ihn überzieht, weil er nicht 

die Vignette hat, oder – wenn er vorbeugend tätig 
sein will – mit einer Feststellungsklage gemäß 
§ 43 VwGO, die vor die Verwaltungsgerichte geht, 
zur Klärung der Bezahlungspflicht in Hinblick auf 
die Frage der Europarechtswidrigkeit. Das wird 
wahrscheinlich von dem nationalen Gericht, das 
dann angerufen wird, als entscheidungserheblich 
angesehen werden, die Frage nämlich, ob diese 
ganze vorliegende Gesetzgebung ein Europa-
rechtsverstoß ist oder nicht. Und dann wird der 
EuGH angerufen werden können. Die ersten In-
stanzen haben die Wahl, die letzte Instanz muss 
den EuGH anrufen. Allein das Vorlageverfahren 
dauert 15 Monate. Wenn parallel dazu ein Ver-
tragsverletzungsverfahren läuft, werden typi-
scherweise beide zusammengelegt. Im Falle der 
Feststellung der Europarechtswidrigkeit der Infra-
strukturabgabe würde die Gebührenregel nicht 
mehr auf den klagenden Unionsbürger bzw. Uni-
onsausländer angewendet. Sie wäre aber immer 
noch in Kraft. Das heißt, die Deutschen müssten 
weiterhin bezahlen, für die Inländer gilt die Ge-
bührenpflicht weiter. Wenn es nur zu einem Vor-
lageverfahren käme, dann würde einige Wochen 
nach dem Vorlageurteil die Kommission auf die 
Bundesrepublik zugehen und fragen, wie man die 
Europarechtwidrigkeit abstellen will. Sie würde 
spätestens dann ein Vertragsverletzungsverfahren 
einleiten.  

Sie haben auch das Stichwort „Selbstzerstörung“ 
genannt. Das europarechtliche Problem liegt in 
der Kopplung einer Belastung der Unionsbürger 
durch die Infrastrukturabgabe mit einer entspre-
chenden Entlastung der Inländer bei der Kfz-
Steuer. Das können Sie natürlich zu jedem Zeit-
punkt eines gerichtlichen Verfahrens beseitigen, 
indem sie einfach die Kfz-Steuerentlastung der 
Inländer rückgängig machen. Wenn ich das mal 
so sagen darf, wäre das natürlich fiskalisch das 
Optimum, weil sie neben den Einnahmen aus der 
Infrastrukturabgabe von In- und Ausländern auch 
noch die Kfz-Steuer in vollem Umfang, wie bis-
her, zur Verfügung hätten. Politisch könnten Sie 
die Verantwortung dem EuGH oder der Europäi-
schen Kommission anlasten. Ich muss aber als 
Europarechtler deutlich sagen, dass das aus euro-
parechtspolitischer Sicht und auch integrations-
politisch ein verheerender Schaden an der 
Rechtsgemeinschaft wäre.  
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Ein Satz noch zur dem Selbstzerstörungsmecha-
nismus. Das ist eine Frage der Legistik, das kann 
man in ein solches Gesetz reinschreiben, und dies 
hätte vor dem Hintergrund dessen, was ich eben 
sagte, durchaus Sinn. Wir haben ansonsten im 
Gesetzgebungsverfahren das Instrument der Sun-
set Clause, wonach Gesetze nur auf Zeit in Kraft 
gesetzt werden. In einem gewissen Sinne wäre ein 
solcher Selbstzerstörungsmechanismus die kondi-
tionierte Variante einer Sunset Clause. Sunset  
oder Sonnenuntergang wäre hier die Beendigung 
des Gesetzes im Falle der Europarechtswidrigkeit.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Mayer! 
Nachdem wir noch Wortmeldungen von vier 
Fraktionen vorliegen haben, würden wir – wenn 
Sie noch Zeit mitgebracht haben – in die dritte 
Runde gehen und uns die Zeit nehmen. Ich kün-
dige an, Herr Bolik, wenn Sie nicht zu Wort kom-
men sollten, werden Sie auf jeden Fall noch die 
Gelegenheit bekommen, Ihre Stellungnahme zu 
erläutern. Jetzt kommt die CDU/CSU-Fraktion, 
der Kollege Holmeier.  

 

Abg. Karl Holmeier (CDU/CSU): Ich habe zwei 
Fragen. Zum einen noch einmal zu der Einnah-
meprognose an Herrn Dr. Schulz. Wie bewerten 
Sie die jüngst von „Schmid Mobility Solutions“ 
aufgestellte Behauptung, es lägen der Einnahmen- 
und Kostenberechnung falsche Annahmen zu-
grunde?  

Meine zweite Frage richtet sich an den Herrn Bo-
lik von der IVV. Nach dem Gesetzentwurf sind 
Halter von in Deutschland zugelassenen Pkw ver-
pflichtet, die Infrastrukturabgabe jeweils für ein 
Jahr zu entrichten. Diese Verpflichtung beruht auf 
einer Studie Ihrer Ingenieurgruppe, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass mehr als 99 Prozent aller 
Halter von in der Bundesrepublik Deutschland 
zugelassenen Pkw im Jahresverlauf das Bundes-
fernstraßennetz nutzen. Auf welchen Annahmen 
und Daten basiert die Studie? Und wie belastbar 
sind diese Ergebnisse? 

 

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank! Zunächst Herr 
Prof. Schulz und dann Herr Bolik, bitte.  

 

Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz (Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen): Eines muss man konstatie-
ren: Die ADAC-Studien und das BMVI sind be-
züglich des Gesamtumfangs der Ein- und Durch-
fahrten fast einer Meinung. Hier besteht ein weit-
gehender Konsens über die Zahlen. Die Zahlen, 
die von Schmidt/Hillgruber vorgelegt worden 
sind, basieren auf einer Studie der Bundesanstalt 
für Straßenwesen, die etwas später stattfand und 
die nicht methodisch identisch ist mit der ur-
sprünglichen Fahrleistungserhebung aus dem 
Jahre 2002. Das heißt, es wäre wünschenswert ge-
wesen – auch aus wissenschaftlicher Sicht – 
wenn beispielsweise diese Fahrleistungserhebung 
regelmäßig fortgeschrieben würde. Das ist nicht 
erfolgt. Dann gab es eine Zwischenstudie, in der 
dies an ausgewählten Grenzübergängen sozusagen 
ausgezählt worden ist. Dadurch sinkt die Zahl der 
Ein- und Durchfahrten. Jetzt muss man sich die 
Frage stellen: Ist diese neue Zahl der Ein- und 
Durchfahrten tatsächlich repräsentativ? Ich war 
letztes Wochenende in Holland, bin über die 
grüne Grenze gefahren und anschließend über die 
B 57 wieder zurück. Ich wäre im Rahmen dieser 
neuen BAST-Studie nicht erfasst worden, weil 
ich über die grüne Grenze gefahren bin – aus wel-
chen Gründen auch immer. Also ich fahre über 
die grüne Grenze, und hinter der grünen Grenze 
fahre ich wieder auf die Autobahn auf. Ich 
komme aus der Grenzregion. Es ist ganz klar: Die 
Studie hat ihre Berechtigung, sie stellt aber im 
Grunde keine Fortschreibung der alten Studie dar 
und kann damit auch nicht als eine Fortschrei-
bung der Erhebung der Ein- und Durchfahrten auf 
Basis auf der ersten Studie der Bundesanstalt für 
Straßenwesen angesehen werden. Ich habe nicht 
alles wortwörtlich nachgelesen, ich habe das nur 
mal überflogen und mir die wesentlichen Punkte 
bei „Schmid Mobility Solutions“ angeschaut. 
Aber hier besteht der größte Gegensatz. Man muss 
hier in der Tat konstatieren, dass die Zahl der 
Ein- und Durchfahrten eigentlich gar nicht streitig 
gewesen ist. Es geht jetzt um einen neuen Aspekt. 
Aber dieser neue Aspekt basiert auf einer metho-
disch nicht voll abdeckenden Erhebung der Bun-
desanstalt für Straßenwesen. Das ist so die Ein-
schätzung, die man dazu vornehmen kann. 

 

Stellv. Vorsitzender: Vielen Dank! Die zweite 
Frage ging an Sie, Herr Bolik. Damit haben auch 
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Sie die Gelegenheit zur Stellungnahme! 

 

Henryk Bolik (Ingenieurgruppe IVV GmbH): Die 
Frage, die Sie gestellt, bzw. der Sachverhalt, den 
Sie angesprochen haben, ist folgender: Wie viele 
deutsche Pkw-Halter werden die zwangserwor-
bene Vignette überhaupt nicht brauchen, weil sie 
in ihrem täglichen oder jährlichen Verkehrsver-
halten keine Bundesfernstraßen benutzen. Die 
Frage war auch, auf welche Datengrundlagen wir 
zurückgegriffen haben. Es gibt natürlich keine 
konkreten Daten, aus denen man das direkt ablei-
ten könnte. Daher haben wir uns repräsentativer 
Informationen bedient. Zunächst ist vielleicht 
ganz interessant, dass das deutsche Fernstraßen-
netz überall in Deutschland präsent ist. Nicht 
mehr als 0,6 Prozent der Bevölkerung wohnen in 
einer Entfernung von mehr zehn Kilometern. Das 
heißt, Bundesfernstraßen sind eigentlich überall 
verfügbar, und die meisten unserer Verkehrsnut-
zer wissen auch gar nicht, ob sie über eine Bun-
desstraße fahren oder über eine Landesstraße. In-
sofern gibt es keine entsprechenden Erhebungen. 
Was haben wir nun gemacht? Wir haben die Fahr-
ten-Matrizen aus der Bundesverkehrswegepla-
nung und speziell die Wegeprotokolle aus der 
Verkehrsverhaltensforschung ausgewertet. Grund-
lage dafür ist die MiD – Mobilität in Deutschland 
– eine periodisch wiederkehrende repräsentative 
Befragung. Diese enthält Daten zu ca. 25.000 Pro-
banden, die im Jahre 2008 zuletzt befragt worden 
sind, was sie an ihrem Verkehrswerktag und auch 
in der Urlaubszeit gemacht haben. Die Auswer-
tung hat dann mit Hilfe der Wahrscheinlichkeits-
rechnung das Ergebnis gebracht, dass so gut wie 
keiner in Deutschland im Jahresverlauf auf die 
Nutzung einer Bundesstraße oder Autobahn ver-
zichten kann. Wie zuverlässig diese Ergebnisse 
sind, haben Sie ebenfalls gefragt. Man kann sie 
vielleicht mit Wahlprognosen vergleichen, bei de-
nen die Stichprobe aus 2.000 oder 3.000 Wählern 
besteht und mit denen relativ gute Ergebnisse er-
zielt werden bzw. deren Ergebnisse sich im Nach-
hinein als recht sicher erwiesen haben. Bei 25.000 
Befragten liegen wir ziemlich sicher, und ich 
würde sagen, die Zahl ist sehr vertrauenswürdig.  

 

Vorsitzender: Danke, Herr Bolik! Nun kommt der 
Kollege Behrens von der Fraktion DIE LINKE. 

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE.): Jetzt habe ich 
fast den Eindruck, dass bei der Bewertung der 
Zahl der Ein- und Durchfahrten ein bisschen Be-
liebigkeit herrscht. Herr Ratzenberger, ich würde 
Sie gern noch einmal bitten, dezidiert auszufüh-
ren, ob unsere Annahmen beliebig sind bzw. ob 
es eine Frage der Methode ist, die wir anwenden 
oder ob sich die Schätzungen nicht auch anders 
validieren lassen. Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme zumindest angedeutet, dass das so ist. 
Nun haben wir gehört, dass die erste zusätzlich 
empirische Information gerade erst gekommen ist, 
nämlich von der GFK. Darin kann man nachlesen, 
wer aus welchen Gründen zu welcher Bewertung 
gelangt ist und welchen Argumenten das Urteil 
über die Einnahmen vielleicht noch einmal kriti-
siert werden kann. Auch dies ist für mich noch 
einmal ein Argument dafür, dieses Gesetz nicht 
im Eiltempo durchzusetzen, sondern ganz genau 
hinzuschauen, was da eigentlich geschieht. Meine 
Frage an Sie, Herr Ratzenberger lautet daher: Ist 
es wirklich nur eine Methodenfrage, welches Er-
gebnis man erzielt, und ist alles andere, was etwa 
die Annahmen anbetrifft, der Beliebigkeit anheim 
gegeben? 

Meine zweite Frage möchte ich gern an Herrn Bo-
lik richten. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme ge-
schrieben, dass zurzeit 12 Mio. Pkw Zweit- und 
Drittwagen sind. Das hat bislang noch keine Rolle 
gespielt, wenn es um die Nutzung des Autos ging. 
Aber es könnte unter Umständen in Zukunft eine 
Rolle spielen, mit welchem Fahrzeug ich auf wel-
chen Straßen unterwegs sein will. Gibt es eine 
Möglichkeit, dies zu quantifizieren, und haben 
Sie untersucht, ob es möglicherweise zu solchen 
Nutzungsänderungen kommt? Wie groß schätzen 
Sie die Effekte ein, die das genaue Abwägen von 
Autofahrern mit sich bringt? 

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege Behrens. 
Dann Herr Ratzenberger, bitteschön!  

 

Ralf Ratzenberger (Verkehrswissenschaftler): Sie 
fragen, was ist valide und was ist beliebig? Zu-
nächst würde ich sagen, Herr Schulz hat vollkom-
men zu Recht darauf hingewiesen, dass die An-
zahl der Ein- und Durchfahrten in einem gewis-
sen Bereich, der jetzt für die Ergebnisse über-
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haupt nicht entscheidend ist, weitgehend unstrit-
tig ist. Die sind auch valide, weil sie sich auf be-
lastbare empirische Datengrundlagen stützen, 
nämlich die letzte Fahrleistungserhebung von 
2002, in deren Rahmen auch der grenzüberschrei-
tende Verkehr erhoben wurde. Wir haben ferner 
zwei Ausländerverkehrszählungen, die im Auf-
trag der BAST in den Jahren 2003 und 2008 
durchgeführt worden sind. Auf der Basis dieser 
Erhebungen kann man ziemlich sicher und ziem-
lich valide hochrechnen auf 2013, 2016, 2017, auf 
was auch immer. Deswegen ist es auch nicht er-
staunlich, dass das diesbezügliche Ergebnis mit 
knapp 130, 140, 150 Mio. sogenannten Ein- und 
Durchfahrten weitgehend unstrittig ist. Herr 
Holmeier, Sie haben nach den Schmitt Solutions 
gefragt. Meinen Sie das, was im Auftrag der FDP-
Landtagsfraktion NRW gemacht wurde? Oder hat 
Schmitt in den letzten Tagen etwas veröffentlicht, 
was ich nicht kenne? Dann kann ich dazu nichts 
sagen. Trotzdem bleibe ich bei der Aussage, dass 
die Anzahl der Ein- und Durchfahrten meines Er-
achtens sehr valide bestimmt werden kann. Jetzt 
kommen wir zu dem zweiten großen Punkt, näm-
lich der Aufteilung dieser Ein- und Durchfahrten 
auf die verschiedenen Fahrzwecke. Da sind wir 
wieder – auch wenn Sie das jetzt wahrscheinlich 
nervt, weil es zu sehr ins Detail und zu sehr in 
technische Fragestellungen geht – bei der Anzahl 
der Tagesgeschäftsreisen, die aus meiner Sicht 
klar überhöht worden ist. Ein Satz zur Technik. 
Es wurde in der BMVI-Berechnung folgendes ge-
macht: Man hat bei Mehrtagesgeschäftsreisen, 
also mit Übernachtungen in Deutschland, einen 
Ausländeranteil von 12 %. Bei der BMVI-Schät-
zung wurde dieser Ausländeranteil auf die Tages-
geschäftsreisen gelegt – in ganz Deutschland. Das 
halte ich für maßlos überzogen. Daraus resultiert 
dieser hohe Wert. Der hohe Wert in der Spalte Ta-
gesgeschäftsreisen führt in Kombination mit der 
geringen Zahl der Ein- und Durchfahrten pro Pkw 
zu diesem hohen Ergebnis. Wenn man allein die-
sen Parameter variiert, kommen nicht mehr 730, 
sondern 540 Mio. Euro raus. Diese Aussage halte 
ich für stark empirisch abgesichert. Das Nächste 
ist die Anzahl der Ein- und Durchfahrten von 
Pkw. Herr Schulz, ich gebe Ihnen Recht, da gibt 
es Spielräume. Als ich das 2013 gemacht habe, 
habe ich einmal pro Woche bei bestimmten Fahr-
zwecken angenommen. Herr von Lojewski, Sie 

haben diese klassischen Grenzgebiete angespro-
chen. Wir sprechen hier nicht über brandenburgi-
sche Pampas, wir sprechen hier über Grenzge-
biete, ich sage es mal als Münchener, Freilassing / 
Salzburg oder Lörrach / Weil am Rhein / Basel, 
also diese auf beiden Seiten der Grenze dicht be-
siedelten Räume. Sie sind aus Aachen, Herr Bo-
lik. Stellen Sie sich vor, wie häufig ein Holländer 
nach Aachen fährt, ob er das einmal macht, fünf-
mal oder fünfzigmal. Natürlich beruht das Ergeb-
nis, das Sie daraus ziehen, irgendwo auf Plausibi-
litätsüberlegungen. Und die empirische Validität 
dieser Ergebnisse ist natürlich geringer, gar keine 
Frage. Aber diesen Plausibilitätsüberlegungen 
kann man gewisse Grenzen setzen. Und wenn Sie 
diese Grenzen oben und unten setzen, kommt das 
raus, was ich versucht habe darzustellen. 

 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann Herr Bolik. 

 

Henryk Bolik (Ingenieurgruppe IVV GmbH): Die 
Frage wurde gestellt, wir haben es ja auch in un-
serer Stellungnahme ausgeführt, dass es ganz 
viele Zweit- und Drittwagen – 12 Mio. – gibt, die 
für den hypothetischen Fall, dass es keine 
Zwangsabgabe sein wird, sondern dass man das 
freiwillig erwerben würde, auf eine Vignette ver-
zichten würden, um Geld zu sparen. Wir haben 
diese Frage nicht untersucht. Sie haben mich aber 
nach meiner persönlichen Einschätzung gefragt. 
Wir haben seinerzeit Untersuchungen zur Maut-
verdrängung oder Mautverlagerung bei Lkw ge-
macht. Und wir haben in den letzten fünf Jahren 
festgestellt, dass es am Anfang immer solche Ver-
lagerungen gibt, am Ende schwingt das in ver-
nünftige Bahnen ein. Nach meiner Einschätzung 
ist es keinesfalls so, dass mit Zweitwagen nicht 
auch längere Fahrten durchgeführt werden, so 
dass mit dem Verzicht auf die Vignette ein Ver-
zicht auf eine umfassende Nutzbarkeit des deut-
schen Straßensystems verbunden ist. Man muss 
also innerhalb einer Familie oder Gemeinschaft 
die Zweit- und Drittwagen organisieren und hat 
in dem Fall eingeschränkte Nutzung und muss 
Umwege fahren. Und wenn man die Umwege mit 
Nutzen/Kosten beziffert, würde ich persönlich sa-
gen, nach einem Einschwingprozess wird sich das 
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wieder normalisieren und der Umfang der ver-
kauften Vignetten würde sich nicht verändern ge-
genüber diesen Ansatz. 

 

Vorsitzender: Dankeschön, Herr Bolik! Dann 
kommt die SPD-Fraktion, der Kollege Hartmann. 

 

Abg. Sebastian Hartmann (SPD): Ich möchte den 
Themenkomplex Elastizität von Berechnungen 
beziehungsweise Vignettenoptimierung aufgrei-
fen, den Sie eingebracht haben, Herr Bolik, und 
nochmal auf den Punkt beziehen: „Ein Prozent 
der Fahrzeuge im Jahresverlauf benutzt die Bun-
desfernstraße nicht, oder mit unter 30 km Fahrt-
leistung“. Da wir in einer Situation in Deutsch-
land sind, mit vielen Zweit- und Drittfahrzeugen, 
ist das eine spannende Frage. Sie sagen, es gibt 
den Effekt, dass sich das auspendelt. Sie haben an 
anderer Stelle in Ihren Untersuchungen auch von 
den Erreichbarkeitsdefiziten bestimmter Regionen 
gesprochen. Hier sprechen wir über den Anreiz 
zu einer Vignettenoptimierung, über die Wahr-
scheinlichkeit, dass man eine Bundesfernstraße o-
der Bundesautobahn überfährt aufgrund des dich-
ten Netzes. Aber wir haben auch den Marktanreiz. 
Wir haben in dieser Woche über die Lkw-Maut 
und bestimmte Lenkungswirkungen von Achs-
klassen beziehungsweise Zinssätzen, von Bemau-
tung gesprochen. Das würde mich interessieren. 
Meine zweite Frage geht an Prof. Dr. Schwemer. 
Nachdem wir den Komplex Datensicherheit 
schon einmal aufgerufen haben, würde ich Sie 
gern nochmal dazu um eine Stellungnahme bit-
ten, was Aufbewahrungsfristen angeht. Es gibt ei-
nerseits die Fristen, was den Bundesrechnungs-
hof angeht, auf der anderen Seite gibt es den Bür-
ger, der seine Daten hinterlegt. Sie haben die in-
formationelle Selbstbestimmung genannt. Ich 
bitte Sie, nochmal Ihre Einschätzung zum Thema 
Datenschutz abzugeben. Selbstverständlich 
braucht man bestimmte Daten, um eine Gebühr o-
der einen Beitrag zu erheben. Welchen Rahmen 
sehen Sie im Vergleich mit anderen Materien des 
Verwaltungsrechts beziehungsweise der Stellung 
Staat/Bürger? Ich bitte Sie um Ausführungen, 
vielleicht auch mit vergleichbaren Rechtsmate-
rien. 

 

Vorsitzender: Herr Bolik, Sie zuerst, bitteschön! 

 

Henryk Bolik (Ingenieurgruppe IVV GmbH): Sie 
sprachen zuerst die Erreichbarkeit des Bundes-
fernstraßennetzes an, dazu gibt es in der Tat viele 
Untersuchungen, auch im Rahmen der Bundes-
verkehrswegeplanung. Das ist immer ein Argu-
ment, das Netz zu ertüchtigen, zu verbessern. Wir 
haben verkehrsferne Räume, was die Autobahnen 
angeht in erheblichen Umfang. Was die Bundes-
straßen angeht, das sind immerhin 40.000 km 
Bundesstraßen in Deutschland. Insofern können 
wir von schlechten Erreichbarkeiten im Vergleich 
zum Ausland überhaupt nicht reden. Auf sieben 
Quadratkilometer Fläche kommt ein Kilometer 
Bundesstraße – das muss man sich mal vorstellen. 
Innerhalb von 10 Kilometern ist fast jeder Bürger 
an einer Bundesstraße dran. Also die Erreichbar-
keit ist eher ein Grund, das Bundesfernstraßen-
netz zu nutzen, weil es allgegenwärtig ist. Dazu 
muss man auch sehen, viele Bürger, wenn sie 
nicht gerade das Navi an haben, wissen über-
haupt nicht, ob sie über eine Bundesstraße, Lan-
desstraße oder Kreisstraße fahren. An den Aus-
baustandards kann man es kaum erkennen. Man 
muss bedenken – das ist jetzt meine Auffassung, 
Befragungen dazu gibt es nicht – dass man die 
Wegekosten, die insgesamt entstehen im Ver-
gleich zu den Vignettenkosten betrachten muss. 
Was ein Auto pro Kilometer kostet, da gibt es ver-
schiedene Rechnungen. Die Einfachste ist, was 
verbraucht es an Benzin pro Kilometer? Eine ver-
nünftige Berechnung ist, was kostet mich das 
Auto insgesamt. Ich wiederhole das, ich bin der 
Meinung, dass nach einem Einschwingprozess 
dieser Wert sich wieder stabilisieren wird, weil, 
wie andere Forschungen zeigen, die Menschen 
nicht bereit sind, sich gerade beim Auto in ir-
gendeiner Form einzuschränken. Man dürfte die-
ses Zweit- und Drittfahrzeug gerade dann nicht 
benutzen, wenn man es gerade benutzen möchte. 
Am Anfang wird es möglicherweise einen Ein-
schwingprozess geben. Aber auf Dauer, siehe 
Lkw-Verkehr, wo diese Mautausweichverkehre 
sich im Großen und Ganzen wieder eingeschwun-
gen haben auf Normalrouten, wird das auch für 
den Pkw-Verkehr gelten. 
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Bolik! Ich versi-
chere Ihnen, wenn Sie in Bayern fahren,  wissen 
Sie, ob Sie auf einer Bundesfernstraße oder auf ei-
ner Staatsstraße fahren. Das wird auch der Minis-
ter in Bayern bestätigen. Jetzt kommt Herr Prof. 
Schwemer, bitteschön! 

 

Prof. Dr. Holger Schwemer (Schwemer Titz & 
Tötter Rechtsanwaltssozietät): Es war nochmal 
die Frage nach der Sicherheit der Daten bezie-
hungsweise der Zulässigkeit der Datenerhebung 
und der Datenverarbeitung aufgeworfen worden. 
Ich möchte dazu Stellung nehmen. Was vorhin 
vielleicht ein bisschen zu kurz kam, ist nicht nur 
die Frage der Datenerhebung, sondern auch der 
weiteren Datenverarbeitung. Es sind ja, das muss 
man sich klar machen aus der Sicht des Bürgers, 
eine Reihe von Behörden beteiligt: das Kraftfahrt-
bundesamt an der Datenerhebung und an der Da-
tenverarbeitung, die Bundesanstalt für Güterkraft-
verkehr, eine andere Bundesoberbehörde, die 
mehr für die vollstreckungsrechtlichen Angele-
genheiten dieses Gesetzes zuständig ist, die Stra-
ßenverkehrsbehörden der Länder, die zuarbeiten 
müssen. Es gibt zahlreiche Schritte, bei denen Pri-
vate eingebunden sind, teilweise im Wege der Be-
leihung, wo sie also Hoheitsaufgaben ausüben; 
teilweise werden Private offenbar nur als Werk-
zeuge herangezogen, jedenfalls fehlt im Gesetz die 
nähere Definition, ob sie Hoheitsgewalt ausüben 
sollen oder nicht. Ich bin der Meinung, dass diese 
Fragen etwas genauer zu regeln sind, insbeson-
dere wenn Hoheitsgewalt übertragen wird. Wenn 
der Bürger auf der einen Seite steht, um dessen 
informationelle Selbstbestimmung es geht, und 
auf der anderen Seite vier Verwaltungsbehörden 
stehen, teilweise des Bundes, teilweise der Län-
der, die einen regen Datenaustausch vornehmen 
und einschließlich Privater, dann bestehen doch 
in gewisser Weise Bedenken, ob das nicht unver-
hältnismäßig ist für die Daten bzw. für die Ange-
legenheit, um die es hier geht. Das Bundesverfas-
sungsgericht stellt bei den Eingriffen in die  infor-
mationelle Selbstbestimmung bei der Frage der 
Verhältnismäßigkeit und der Regelungsdichte der 
Gesetze darauf ab, ob der Bürger sich in einer ge-
wissen hilflosen Situation befindet, also ob er den 
Eindruck hat, mit seinen Daten wird etwas ge-
macht, das er nicht nachverfolgen kann. Diesen 

Eindruck muss er bei dem Zusammenwirken die-
ser zahlreichen Verwaltungsbehörden haben. Des-
wegen bin ich der Meinung, die Datenerhebung 
und Datenverarbeitung ist selbstverständlich not-
wendig, sie müsste aber etwas schärfer formuliert 
werden, etwas präziser in den Voraussetzungen, 
insbesondere was den Datenabgleich und den Da-
tenaustausch betrifft. Mir leuchtet nicht ein, dass 
bis zu sechs Jahren Datenbestände aufgehoben 
werden können. Das muss nochmal überdacht 
werden, ob das wirklich für die Zwecke der Infra-
strukturabgabe erforderlich ist, ob es tatsächlich 
verhältnismäßig ist. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Schwemer! 
Jetzt kommt für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau 
Kollegin Wilms. 

 

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich 
möchte  nochmal auf diese Grenzregionenproble-
matik eingehen und richte meine erste Frage an 
Herrn von Lojewski. Da war ein drastisches Bei-
spiel im Deutschlandfunk in einer Reportage vom 
4. März, wo ein holländischer Gartenmarkt seinen 
Hauptsitz 2004 nach Deutschland verlagert hat. 
Viele Kunden kommen über die Autobahn aus 
den Niederlanden, und eine Maut hätte damit di-
rekte Auswirkungen auf das Kerngeschäft. Es 
wurde gerade investiert und man ist auf Wachs-
tum der Kundenzahlen angewiesen. Die Maut 
kann das Familienunternehmen in seiner Exis-
tenz gefährden. Das war eine sehr deutliche Aus-
sage. Ähnliche Fälle wird es in vielen Grenzregio-
nen geben, wo Deutschland billiger ist, und da 
haben wir eine ganze Menge an Regionen. Ich gu-
cke  nach Flensburg und Dänemark hinüber; das 
Bier ist in Deutschland garantiert erheblich billi-
ger als in Dänemark. Die geplante Maut steht da-
mit exakt gegen die europäische Idee, dass Gren-
zen beim Warenverkehr und für Unternehmen 
keine Rolle spielen. Jetzt meine konkrete Frage an 
Herrn von Lojewski: Sie sind ja vom kommunalen 
Spitzenverband. Wenn die Unternehmen wirt-
schaftliche Einbußen in den Grenzregionen ha-
ben, was hätte das für Auswirkungen auf die 
kommunalen Finanzen? Bricht uns das System im 
kommunalen Bereich endgültig zusammen? Die 
zweite Frage richtet sich an Herrn Prof. Mayer. 
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Wir haben heute bei dieser Anhörung ganz inten-
siv gesehen, dass das Europarecht der Knack-
punkt ist, auch wenn einzelne Rechtsmeinungen 
vielleicht anders sind. Das Entscheidende wird 
sein, dass wir vermeiden,  einen Rechtsbruch mit 
Ansage zu begehen. Welche Handlungsoptionen 
haben wir als Verfassungsorgan Gesetzgeber ei-
gentlich, um das Ganze auf eine saubere Linie zu 
bringen? Sicherlich wäre die einfachste Ge-
schichte, das Ganze in den Orkus der Geschichte 
zu tun, nach dem Motto, das war eine kleine bay-
rische Regionalpartei, die uns da in eine gewisse 
Richtung gebracht hat, und das Ganze zu beerdi-
gen. Aber was gäbe es sonst noch für Hand-
lungsoptionen, aus dieser Falle herauszukom-
men? 

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann Herr von 
Lojewski, bitteschön! 

 

Hilmar von Lojewski (Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände): Herr Vorsitzen-
der, Frau Dr. Wilms, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, in Bezug auf die Grenzverkehre ha-
ben wir zwei Dimensionen: Wir haben eine mate-
rielle Dimension, die Thematik der Kaufkraftver-
luste durch entsprechende Verhaltensanpassung 
der nach Deutschland einfahrenden Anrainer aus 
den Grenzgebieten und darüber hinaus, und wir 
haben eine immaterielle Dimension, die ich in 
der ersten Fragerunde versuchte zu beantworten 
mit dem kulturellen Bewusstsein in unseren Mit-
gliedstädten und ihrer engen Verbindung zu ihren 
Partnerstädten über die Grenze hinaus. Die mate-
rielle Dimension können fast alle Städte abbilden, 
indem sie Berechnungen dazu anstellen, welchen 
Anteil die Nachbarn in den Mitgliedsländern an 
Kaufkraft ausmachen, und das ist je nach Region 
und nach Sortiment, je nach Größe der Stadt na-
türlich volatil. Das liegt zwischen 10 Prozent und 
30 Prozent, das ist ein Erfahrungswert dessen, 
was die Kaufkraft durch die einpendelnden, ein-
reisenden ausländischen Anrainer ausmacht. Die 
Frage, die natürlich völlig offen ist: Wie viele las-
sen sich jetzt von der Maut abhalten, diese wirt-
schaftlichen Verrichtungen in den Städten zu täti-
gen? Das wissen wir nicht, das ist, auf nord-
deutsch gesagt, Spökenkiekerei. Deshalb, und das 
fand ich wirklich das Bemerkenswerte auch in 

der Abfrage unserer Mitgliedsstädte, wird selbst 
von den Wirtschafts- und Verkehrsdezernenten 
und den Oberbürgermeistern gar nicht das wirt-
schaftliche Argument nach vorne gestellt, son-
dern, ich wiederhole es gerne, das kulturelle Mo-
ment. Man ist sich in den Städten bewusst, dass 
die Regionen zusammengewachsen sind, sie hei-
ßen ja inzwischen, auch das hatte ich erwähnt, 
Quadrupole, Stichwort Trier und die drei Anrai-
nerstaaten. Es gibt formelle und informelle Instru-
mente der Kooperation. Formell zum Beispiel 
beim gemeinsamen Tragen von Kultureinrichtun-
gen. Es bedarf dazu zwar offenbar immer noch 
Staatsverträgen, aber die Regel ist inzwischen, 
dass die Grenzregionen so eng zusammengewach-
sen sind, dass es dort überhaupt keine Differen-
zierung mehr gibt, was Staatsgrenze, grüne 
Grenze etc. angeht. Die kulturellen Aktivitäten 
zwischen Trier und Luxemburg hatte ich er-
wähnt. Ich will auch gern die noch ergänzen zwi-
schen Flensburg und Sønderborg. Das ist ein 
Raum, und es stößt auf höchstes Unverständnis in 
diesen Räumen, dort eine artifizielle, und eben 
auch kostenbewehrte Grenze aufzurichten, das ist 
der Hauptpunkt. Es sind gar nicht ausschließlich 
und in erster Linie die wirtschaftlichen Belange, 
auch wenn wir im Einzelnen diese Kaufkraftab-
flüsse zu gewärtigen haben, sondern es sind die 
kulturellen Belange, die ganz oben anstehen. In-
soweit stößt die Infrastrukturabgabe in diesen Re-
gionen auf größtes Unverständnis, weil man sich 
weiter der guten Nachbarschaft versichern will 
und – auch das Zitat wiederhole ich gerne – „man 
von den Freunden, die zu Besuch sind, kein Geld 
verlangt“. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank und abschließend, 
Herr Prof. Mayer, bitteschön! 

 

Prof. Dr. Franz Mayer (Universität Bielefeld): 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, 
Frau Dr. Wilms, für die Frage. Ich will vielleicht 
allgemein nochmal sagen, dass ich sehr dankbar 
bin, dass ich hier für das Europarecht nochmal 
die maßgeblichen Aspekte vortragen konnte. Man 
hat als Europarechtler in letzter Zeit das Gefühl, 
dass die Diskussion sich ganz erstaunlich entwi-
ckelt hat, was das Europarecht angeht. Zur Frage, 
was die Handlungsoptionen sind: Typischerweise 
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werden wir Juristen vor allem dann gefragt, wenn 
die Frage ist, was nicht geht. Ich will zunächst sa-
gen, dass die mittelbare Diskriminierung, die da-
rin liegt, dass die Kurzzeitvignetten zu teuer sind, 
am einfachsten zu beheben ist. Ich stelle mir vor, 
dass man hier mit den zuständigen Dienststellen 
der Kommission recht einfach ermitteln kann, mit 
Blick auf das, was bereits an Sekundärrecht be-
steht, Stichwort Lkw-Maut, Eurovignette usw., 
was hier die Parameter sind, die dieses Problem 
entschärfen würden. Gleichwohl ist das Vorhaben 
im Kern, darüber sprechen wir ja heute schon den 
ganzen Vormittag, nicht EU-rechtskonform. Es ist 
nicht möglich, mit dem vorliegenden Konzept 
gleichzeitig die Ziele einer nicht zusätzlichen Be-
lastung der Inländer und der Europarechtskonfor-
mität zu erreichen. Wenn das so ist, sehe ich im 
Kern drei Handlungsoptionen, wenn Sie an der 
Infrastrukturabgabe festhalten wollen. Die Erste 
ist, sie verabschieden die vorgelegte Regelung un-
ter Inkaufnahme der Europarechtswidrigkeit. Das 
wird absehbar enden mit der Aufhebung für die 
EU-Ausländer durch den EuGH in zwei bis drei 
Jahren, mit möglichen Schadensersatzklagen, je-
denfalls Rückforderungen der mit der rechtswid-
rigen Infrastrukturabgabe Belasteten. Das ist die 
Option „Verstoß gegen geltendes Recht“. Als Ju-
rist kann ich Ihnen dazu nicht raten, ich meine 
auch, dass Sie als Gesetzgeber die Bindung nach 
Artikel 20 GG an die verfassungsmäßige Ordnung, 
an Recht und Gesetz ernstnehmen. Zumal hier 
auch der politische Gesichtspunkt im Raum steht, 
dass der größte Mitgliedsstaat hier eine besondere 
Vorbildfunktion hat. Die zweite Option wäre die 
Verabschiedung der vorgelegten Regelung ohne 
die gleichzeitige Entlastung der Inländer über die 
Kfz-Steuer. Hier zögere ich etwas, weil ich selbst 
Autofahrer bin und daher das Gefühl habe, das 
könnte mich selber belasten. Die dritte Option 
wäre die Einführung der Infrastrukturabgabe un-
ter Verschiebung einer Kfz-Steuerreform auf ei-
nen späteren Zeitpunkt. Das wäre die zeitliche, 
politische und rechtliche Entkoppelung von Infra-
strukturabgabe und Kfz-Steuererhöhung. Das 
wäre der Systemwechsel. Und Systemwechsel be-
deutet, Entlastungseffekte für die Inländer bei der 
Kfz-Steuer dürften sich nicht, wie vorliegend, aus 
einer Logik der Kompensation ergeben. Sie wären 
zulässig, aber sie müssten sich ergeben aus einer 
Eigenlogik, in dieser dann neuen Kfz-Steuersyste-

matik. Das würde zum Beispiel auch ermögli-
chen, dass Sie die Kfz-Steuer ganz abschaffen. Da 
hätte man kein Problem mit der Überprüfung, mit 
dem Verdacht, dass hier die Inländer unzulässig 
bevorzugt werden. Aber ich habe das Gefühl, das 
ist politisch nicht gewollt.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Mayer! 
Frau Kollegin Wilms, Sie wollen nochmal fragen. 
Bleibt das dabei, trotz der Zeit, dann muss ich die 
anderen Fraktionen fragen, dann würden wir eine 
vierte Runde aufmachen. Das wird bejaht, die 
Frau Kollegin Ludwig hat sich auch schon gemel-
det. Wenn Sachverständige gehen müssen, haben 
wir Verständnis. Sie haben auch Zeitpläne, aber 
Sie sehen, das Thema ist jede Minute wert. Frau 
Kollegin Ludwig, bitteschön! 

 

Abg. Daniela Ludwig (CDU/CSU): Herr Vorsitzen-
der, vielen Dank. Ich erlaube mir eingangs die Be-
merkung, dass ich auch aus einer Grenzregion 
stamme. Ganz ehrlich, die Horrorszenarien, die 
hier von mehreren Experten an die Wand gemalt 
werden, haben nichts zu tun mit der praktischen 
Erfahrung einer Grenzregion zwischen Bayern 
und Österreich, die wir schon seit Jahren, wenn 
nicht Jahrzehnten seit der Einführung der öster-
reichischen Vignette machen. Ich kann die Herren 
beruhigen. Der kleine Grenzverkehr funktioniert 
hervorragend, der wirtschaftliche Austausch 
auch. Es ist kein Geschäft gestorben, im Gegenteil, 
es sind neue hinzugekommen und das kulturelle 
Leben blüht richtig. Ich darf Sie herzlich auffor-
dern, mich zu besuchen und sich vom Gegenteil 
Ihrer Ausführungen in der Praxis zu überzeugen. 
Die Theorie ist immer das Eine und die Praxis ist 
meistens das Andere. Lieber Herr Prof. Hillgruber, 
und da bin ich auch schon bei meiner Frage an 
Sie. Wir haben jetzt umfangreiche theoretische 
Ausführungen Ihres Kollegen Prof. Mayer zur 
Frage gehört, was denn alles im Zuge eines Ver-
tragsverletzungsverfahrens, Klageverfahrens usw. 
passieren könnte. Sie haben zu Anfang schon, wie 
ich finde, ausgesprochen beeindruckend anhand 
des Gesetzentwurfes zur Europarechtskonformität 
Stellung genommen. Im Hinblick auch auf die 
Frage der Grenzregionen und die Frage „Zer-
schneiden wir Europa“, möchten Sie vielleicht 
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aus juristischer Sicht dazu nochmal Stellung neh-
men, wie Sie das sehen. Und auch zur letzten 
Ausführung Ihres Kollegen Mayer, was den Sys-
temwechsel angeht, habe ich Sie heftig kopfschüt-
teln sehen, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht 
möchten Sie uns hier Ihre vermutlich gegenteilige 
Aussage noch zur Kenntnis geben. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank. Bitteschön, Herr Prof. 
Hillgruber. 

 

Prof. Dr. Christian Hillgruber (Universität Bonn): 
Ich darf zunächst betonen, dass ich Ihre Einschät-
zung, was die Auswirkungen auf den Grenzver-
kehr angeht, vollständig teile. Gelegentlich habe 
ich den Eindruck, dass die Summen, um die es 
hier geht, völlig aus dem Bewusstsein geraten 
sind. Wenn man an den Fixpreis für die Kurzzeit-
vignette denkt, es geht um zehn Euro. Überlegen 
sie sich mal, wenn Sie sich in einer Stadt, ob das 
nun Flensburg oder Aachen ist, mehrere Stunden 
aufhalten und mit Ihrem Fahrzeug in ein Park-
haus fahren, wie viel Sie allein dafür aufwenden. 
Und wenn Sie sich bei dieser Kurzzeitvignette 
den Tagespreis ausrechnen, müssen wir wissen, 
über welche Größenordnung wir hier eigentlich 
reden. Da scheint mir diese Annahme wirklich 
abwegig zu sein. Vor diesem Hintergrund muss 
man auch, glaube ich, die Sache mit dem Be-
schränkungsverbot, darauf hat ja der Kollege Ma-
yer abgehoben, deutlich tiefer hängen. Im Ernst 
anzunehmen, Warenverkehr über die Grenze, 
Dienstleistungsverkehr werde nicht mehr stattfin-
den, wenn diese Infrastrukturabgabe eingeführt 
wird, ist wirklich kaum nachvollziehbar. Was die-
sen Systemwechsel angeht, ich will nochmal auf-
greifen, was der Kollege Mayer gesagt hat: Ich 
glaube, gerade an dem von ihm zuletzt genannten 
Beispiel kann man deutlich machen, zu welch ab-
surden Konsequenzen seine eigenen Annahmen 
führen. Die Annahme, wir würden die Kfz-Steuer 
vollständig aufheben, da muss man sich nochmal 
klarmachen, was das bedeuten würde. Das wür-
den wir natürlich nur tun, wenn die Infrastruktur-
abgabe entsprechend höher wäre. Die These wäre 
also eine höhere Belastung, insbesondere der aus-
ländischen Nutzer des Bundesfernstraßennetzes, 
bzw. explizit der Bundesautobahn, das wäre euro-

parechtskonform. Die deutlich geringere Belas-
tung aufgrund dieses zunächst partiellen System-
wechsels soll europarechtswidrig sein. Das will 
nicht einleuchten. Ich glaube auch, wenn wir die 
Frage der Diskriminierung beantworten wollen, 
müssen wir uns etwas eingehender mit dem be-
stehenden Sekundärrecht auseinandersetzen. Es 
ist ja nicht so, dass wir diese Systementschei-
dung, die jetzt getroffen werden soll, ins Blaue 
hinein vornehmen. Wir haben das Weißbuch der 
Kommission, wir haben Eurovignettenrichtlinien 
und deren Entwicklung. Und da ist ganz eindeu-
tig, das Europarecht zielt auf eine Umstellung in 
Richtung der Nutzerfinanzierung. Wie insbeson-
dere Artikel 7k der Eurovignettenrichtlinie deut-
lich macht, im Weißbuch der Kommission spie-
gelt sich das auch wieder, ist anerkannt: Erstens, 
dass Kfz-Steuer und Maut, bzw. Straßenbenut-
zungsgebühren sozusagen substitutionsfähige Fi-
nanzierungsinstrumente sind. Das können Sie 
deutlich erkennen an der Festlegung von Kfz-
Mindeststeuersätzen in der Eurovignettenrichtli-
nie. Das ergäbe gar keinen Sinn, wenn nicht ein 
Zusammenhang gesehen würde zwischen dieser 
Kfz-Steuer und einer gleichzeitig einzuführenden 
oder weiter anzuwendenden Maut bzw. Straßen-
benutzungsgebühr. Zweitens verlangt das Europa-
recht nicht und nirgends, dass eine solche Um-
stellung nur dann zulässig ist, wenn die inländi-
schen Halter zusätzlich belastet werden. Im Ge-
genteil, das Europarecht ermächtigt die Mitglied-
staaten zu einer entsprechenden Kompensations-
regelung. In den Beratungen des Europäischen 
Parlaments zu dieser Eurovignettenrichtlinie ist 
sogar erwogen wurden, eine Bestimmung aufzu-
nehmen, die es im Rahmen einer solchen Kom-
pensationslösung erlaubt hätte, unter die Kfz-
Mindeststeuersätze zu gehen. Das hat sich nicht 
durchgesetzt, aber der Zusammenhang zwischen 
Kfz-Steuerhöhe und Maut, bzw. Straßennutzungs-
gebühr ist europarechtlich anerkannt. Deshalb ist 
die dahinterstehende Annahme, es müsse auch 
bei deutschen Straßennutzern Verlierer geben – 
das ist die Vokabel, die dann auftaucht – sonst sei 
das nicht europarechtskonform, abstrus. Nein, das 
muss nicht sein. Wenn Sie eine Gesamtbetrach-
tung machen, die halte ich für angezeigt. Die wird 
ja auch offensiv in dem Entwurf der Bundesregie-
rung vertreten, da wird nichts versteckt, nichts 
verschleiert, wie hier behauptet wurden ist, wird 
der Zusammenhang offengelegt, den man hier 
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sieht und der objektiv besteht. Dann kann von ei-
ner Diskriminierung keine Rede sein. Es bleibt da-
bei, ausländische Nutzer werden auch nach Ein-
führung der Infrastrukturabgabe weniger beitra-
gen zur Infrastrukturfinanzierung. Nochmals, das 
ist auch richtig, sie können die Abgabe ganz ver-
meiden, sie brauchen unter Umständen nur die 
Kurzzeitvignette, und Kfz-Steuer zahlen sie nicht, 
weil sie befreit sind. Im Grunde wird im Ergebnis 
tendenziell etwas getan für Belastungsgleichheit. 
Das als Diskriminierung zu bezeichnen, kommt 
mir nicht über die Lippen.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann kommt die 
Fraktion DIE LINKE., nochmal der Berichterstat-
ter, Kollege Behrens.  

 

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE): Auch noch-
mal an Sie, Herr Hillgruber, Sie hatten sich noch-
mal vehement dafür eingesetzt, was alles nicht 
geht. Wir haben ja eben auch damit zu tun, dass 
aus der Wegekostenrichtlinie hervorgeht, dass wir 
eine Angemessenheit, wenn es zu einer Erstattung 
kommt, dass sie angemessen sein muss. Sie spre-
chen auch davon, dass ein angemessener Aus-
gleich für diese Gebühr vorzusehen ist. Nun ha-
ben wir ja im Gesetzentwurf noch drinstehen, 
dass eben dieser Ausgleich vollständig erfolgen 
soll. Ist auch der vollständige Ausgleich angemes-
sen aus Ihrer Sicht? Zweitens, Sie haben auch ar-
gumentiert, dass Maut und Kfz-Steuer wechselsei-
tig substitutionsfähige Instrumente sein. An ande-
rer Stelle weichen Sie das wieder ein Stück auf. 
Also mit dieser Substitutionsthese habe ich ein 
bisschen ein Problem und im Zweifelsfalle könn-
ten wir auch Hundesteuer und Pkw-Maut substi-
tuieren nach der Logik, die Sie dort anwenden. 
Das erscheint mir nicht so richtig plausibel zu 
sein. Wo wird im EU-Recht dieser Zusammen-
hang zwischen Kfz-Steuer und Straßenbenut-
zungsgebühr hergestellt und welcher ist das als 
dieses korrespondierende Regelungssystem, wie 
Sie es sagen, wo ist es hergestellt und woraus lei-
ten Sie das ab, das wären meine Fragen. 

 

Vorsitzender: Bitteschön, Herr Prof. Hillgruber. 

 

Prof. Dr. Christian Hillgruber (Universität Bonn): 
Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Ich leite das zum 
einen selbstverständlich aus dem Weißbuch der 
Kommission ab. Das ist insofern bedeutsam, als 
dieses Weißbuch der Kommission strategische 
Planungen aufstellt, die über den Anwendungsbe-
reich der Eurovignettenrichtlinie hinausgehen. 
Aber auch die Eurovignettenrichtlinie ist auf-
schlussreich. Der Zusammenhang ist zunächst 
einmal daran erkennbar, dass die Eurovignetten-
richtlinie Kfz-Mindeststeuersätze festlegt. Wie an-
ders soll ich das erklären, wenn gleichzeitig dort 
die Einführung dieser sogenannten Lkw-Maut ge-
regelt wird. Nach der anderen Logik würde man 
sagen, die Kfz-Steuer hat eben als Steuer eigent-
lich mit dieser Maut- und Straßenbenutzungsge-
bühr nichts zu tun. Warum sollte dann der Richt-
liniengeber Kfz-Mindeststeuersätze festlegen? 
Dort wird ja auch das, was Steuer ist, im Sinne 
der Richtlinie definiert und dann wird ein An-
hang aufgemacht und da finden Sie die Kfz-
Steuer in jedem Mitgliedsstaat. Hier wird ganz of-
fensichtlich dieser Zusammenhang anerkannt 
und der ist auch da. Es ist richtig, dass die Instru-
mente sich unterscheiden, ich brauche Ihnen 
nicht zu sagen, was eine Steuer ist und was eine 
nichtsteuerliche Abgabe mit Zweckbindung ist. 
Aber in diesem europarechtlichen Kontext ist das 
nicht der entscheidende Gesichtspunkt. Es wird 
auch deutlich in der Formulierung der Kommis-
sion, Umsteuerung von einem steuerfinanzierten 
Infrastrukturfinanzierungsmodell auf ein nutzer-
orientiertes, gebührenbasiertes. Es würde keinen 
Sinn ergeben, mit steuerfinanziert ist ganz offen-
sichtlich nicht die Hundesteuer gemeint, die Sie 
angesprochen haben, sondern die Kfz-Steuer, das 
steht auch drin in den Richtlinien. Das ist der Zu-
sammenhang, der im Europarecht klar zu Tage 
liegt. Von daher gesehen beantwortet sich aus 
meiner Sicht auch Ihre erste Frage, die nach der 
angemessenen Kompensation. Das ist keine, die 
sozusagen überkompensieren würde. Angemessen 
ist die Kompensation, die berücksichtigt, dass 
nun auch deutsche Halter von Kfz wegen ihrer 
Infrastrukturabgabenpflicht gebührenfinanziert 
beitragen. Dies kann sozusagen spiegelbildlich ab-
gebildet werden durch eine entspreche Kfz-Steu-
ersenkung, also diesen Steuerentlastungsbetrag, 
der in § 9 Kfz-Steuergesetzentwurf vorgesehen ist. 
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Vorsitzender: Dankeschön! Bevor die SPD-Frak-
tion, der Kollege Hartmann, das Wort kriegt, will 
ich nochmal darauf hinweisen, dass im An-
schluss die nichtöffentliche Ausschusssitzung 
stattfindet. Und für alle, die den Ausschuss heute 
auf der Cebit vertreten: um 11.15 Uhr geht der 
Bus zum Bahnhof. Jetzt kommt die SPD-Fraktion, 
der Kollege Hartmann. 

 

Abg. Sebastian Hartmann (SPD): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Meine Frage geht an Herrn Dr. 
Schulz. Sie haben einige Ausführungen gemacht 
zu Ihrer Methodik, auch Ihrem Modell, das dahin-
ter steht und an dem Sie eine gesamtgesellschaft-
liche Betrachtung, wenn ich das umgangssprach-
lich einordnen kann, vornehmen. Wir haben vor-
hin die Elastizität von Berechnungen gesehen und 
auch die Lenkungswirkung von Vignetten. Dazu 
hätte ich eine Frage an Sie zur Schätzung der Len-
kungswirkungen, unabhängig von genauen Zah-
len. Und was die funktionale Betrachtung der 
Gleichsetzung von Reisenden, Pendlern etc. an-
geht, warum Sie da zu einem unterschiedlichen 
Wert gekommen sind. Die empirisch problemati-
sche Variante, Sie haben vier verschiedene An-
satzpunkte gewählt, können Sie bitte darauf noch-
mal eingehen, auch vor dem Hintergrund der 
Elastizität. Und angesichts der Zeit, die der Vor-
sitzende angesprochen hat, würde ich das auch 
als zwei Fragen werten, weil es zwei Komplexe 
sind. 

 

Vorsitzender: Das nehmen wir sehr gern an. Bitte-
schön, Herr Prof. Schulz. 

 

Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz (Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen): Fairerweise muss man jetzt 
sagen, dass das Berechnungsmodell, das wir ge-
prüft haben, vom BMVI gekommen ist. Wir haben 
nicht selbst gerechnet. Unser beobachtbarer Sach-
verhalt ist, es ist eine Berechnung des BMVI vor-
genommen wurden und wie hat das BMVI be-
rechnet. Es gibt im Grunde eigentlich nur zwei 
Leute, Herr Ratzenberger und das BMVI und jetzt 
meine Person mit dem Ages Gutachten, die ge-
rechnet haben. Kollege Eisenkopf rechnet nicht, 
der baut immer auf Herrn Ratzenberger auf. Der 
Unterschied in den Rechnungen, das muss man 

jetzt objektiv ja sagen, ist nicht die Zahl der Ein- 
und Durchfahrten, sondern die Fahrten pro Fahr-
zweck, also wie oft fährt ein Ausländer zum Ein-
kaufen nach Deutschland, und wie ist das mit den 
Geschäftsreisen? Man kann unterschiedlich vor-
gehen, man kann das irgendwie setzen, das ist so, 
was unser Eindruck bisher war, oder das BMVI 
hat im Grunde versucht zu sagen, ich versuche 
diese Zahlen herzuleiten, also als Variablen zu 
bestimmen aus der vorhandenen Statistik. Bei-
spielsweise, wenn Sie die Tagesgeschäftsreisen 
nehmen, würde ein Makroökonom sagen, das ist 
plausibel, die Geschäftsreisen hängen ab von der 
konjunkturpolitischen Situation. Wie die sich 
aber verteilen auf Tagesgeschäftsreisen ohne 
Übernachtung, hängt davon ab, ob der nach Fried-
richshafen oder nach Flensburg fahren muss. 
Fährt er nach Flensburg und Friedrichshafen 
muss er übernachten, weil er nicht wegkommt. 
Fährt er nach Düsseldorf oder nach Hamburg oder 
Berlin, kommt er wieder weg und übernachtet 
nicht. Es gibt keinen richtigen empirischen Wert 
für die Tagesgeschäftsreisen ohne Übernachtung. 
Das Übernachten ist nicht mehr so wie in den 
50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wenn wir 
genug Zeit haben, übernachten wir. Die Leute 
müssen relativ schnell wieder zurück. Das heißt, 
da hätte man jetzt eine makroökonomische Hypo-
these und könnte sagen, das ist plausibel. Alle an-
deren Größen, die es jetzt noch gibt, also wie die 
Einkaufswerte, hat das Ministerium versucht zu 
entfrachten von Plausibilitätsüberlegungen, in-
dem sie gesagt haben, wir machen uns keine Ge-
danken, beispielsweise über den Einkaufsverkehr. 
Beim Einkaufsverkehr können Sie beispielsweise 
sagen, darüber kann man streiten. Sie wissen alle, 
einmal im Monat ist der Supermarkt voll, weil es 
einen Kassenerhaltungskoeffizienten gibt, der re-
lativ konstant ist, die Leute kriegen ihr Gehalt 
und dann gehen alle am Samstag einkaufen. Aber 
die gehen nicht jeden Samstag einkaufen. So geht 
auch nicht jeder Holländer jeden Samstag nach 
Deutschland einkaufen, sondern fährt der Deut-
sche zu den „zwei Brüdern“ und der Holländer 
fährt einmal im Monat nach Oberhausen ins Zent-
rum. Wir haben 12 Monate dann kann man sagen, 
Plausibilitätsüberlegung ist, die fahren nicht fünf-
zig Mal, die fahren zwölf Mal. Das ist die Plausi-
bilitätsüberlegung. Jetzt haben wir eine Zahl und 
da steht, der durchschnittliche Holländer fährt 
sieben Mal. Damit ist jetzt die Plausibilitäts- 
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überlegung abgelöst durch eine Zahl. Es gibt eine  
einzige Zahl, Tagesgeschäftsreisen mit Übernach-
tung, wo es keinen empirischen Wert gibt. Alle 
anderen Zahlen lassen sich in irgendeiner Statis-
tik wiederfinden. Insofern ist der wesentliche Un-
terschied der, dass man versucht hat, sich von 
den Plausibilitätsüberlegungen, die dann zu den 
tollsten Ergebnissen führen, zu befreien. Wir wol-
len einen empirisch beobachtbaren Sachverhalt 
und der empirisch beobachtbare Sachverhalt liegt 
für manche vor und für manche Dinge nicht und 
wir versuchen das Risiko zu minimieren, indem 
wir uns von diesen Plausibilitätsüberlegungen 
trennen. Letztendlich wird mir der Kollege Rat-
zenberger rechtgeben, dass man natürlich mit die-
sen empirischen Zahlen besser arbeiten kann als 
mit Plausibilitätsüberlegungen. Jetzt kann man 
sich dann darüber nochmal trefflich streiten und 
die Statistiken auf den Tisch legen, aber das ist 
der Ansatz, den das Ministerium gewählt hat. Der 
im Grunde ein sehr vorsichtiger Ansatz ist, also 
ich habe schon die Furcht falsch zu rechnen, weil 
man einer falschen Plausibilitätsannahme auf den 
Leim gehen würde. So kann man das im Wesent-
lichen als Rechenmethodik beschreiben. Das ist 
quasi dieser vorliegende Ausdruck, wo wir es 
funktional dargestellt haben, damit man das ma-
thematisch nachvollziehen kann. Das Einkaufs-
verhalten der Holländer kann sich natürlich än-
dern, das ist die Unsicherheit, die man immer 
hat, aber das ist immer so. Jede Entscheidung ist 
immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Da 
kann man dem Ministerium attestieren, dass es zu 
mindestens versucht, diese Unsicherheit zu erfas-
sen, und offen zu legen. Sie verheimlichen nicht, 
dass es bei Tagesgeschäftsreisen mit Übernach-
tung ein Problem gibt, das wird durchaus proble-
matisiert und insofern wird die Unsicherheit of-
fengelegt. Vom Rechenansatz her wird diese Unsi-
cherheit letztendlich minimiert. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Schulz! 
Dann kommt die Kollegin Wilms nochmal, bitte-
schön. 

 

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich habe 
meine erste Frage an Herrn Prof. Mayer. Wenn ich 
das mitbekommen habe, was Herr Hillgruber uns 

geschildert hat, hat er die Behauptung aufgestellt, 
dass das jetzige System schon fast eine Inländer-
diskriminierung darstellt. Ich hätte gerne gewusst, 
Herr Prof. Mayer, gibt es dazu juristische Bewer-
tungen, die über eine einzelne Meinung hinausge-
hen, kann man das in einem Gerichtsverfahren 
wiederfinden, ist das irgendwo urteilsmäßig dar-
gestellt worden? Das ist eine komplett andere Dar-
stellung als in allen anderen Gutachten, die sich 
mit dem Europarecht beschäftigt haben. Das war 
die erste Frage. Die zweite Frage geht an Herrn 
Bolik. Herr Bolik, Sie sind ja vom IVV, die sich 
mit Einführung von solchen Systemen durchaus 
auskennen. Laut Gesetzentwurf soll die Möglich-
keit eingeräumt werden, dass das Kraftfahrtbun-
desamt einen privaten Dritten mit dem Betrieb ei-
nes neuen Mautsystems beauftragt. Das BMVI 
möchte die Maut 2016 erheben, wenn ich das 
richtig verstanden habe, ist der Starttermin der  
1. Januar, davon ist ja das BMVI schon wieder ab-
gerückt. In Frankreich wird seit 2007 von einer 
Lkw-Maut auf Nationalstraßen gesprochen, die 
Ausschreibung erfolgte 2009. Angeblich soll jetzt 
irgendwann ein Testbetrieb stattfinden mit meh-
reren Betreibern und hybriden OBUs. Welche Er-
fahrungen wurden in Europa in den letzten Jah-
ren mit Ausschreibungen und dem Aufbau von E-
Vignettensystemen gemacht und wie lange dauert 
sowas? Ist der Zeitrahmen der derzeit angenom-
men wird, überhaupt realisierbar ist? Ab wann 
wäre so ein System tatsächlich verfügbar, wenn 
wir Klagen, Konkurrentenklagen mit berücksichti-
gen müssten?  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Kollegin Wilms. 
Dann bitteschön, Herr Prof. Mayer! 

 

Prof. Dr. Franz Mayer (Universität Bielefeld): 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, 
Frau Dr. Wilms, für diese Nachfrage. Vielleicht 
vorab zu dem Punkt der Inländerdiskriminierung. 
Lassen sie mich deutlich machen, Inländerdiskri-
minierung ist kein Thema des Europarechts. 
Wenn sich aus einem europarechtlichen Zusam-
menhang ergibt, dass die Inländer schlechter ste-
hen als die EU-Ausländer, dann ist das allenfalls 
eine Frage des nationalen Gleichheitssatzes, also 
in unserem Fall Art. 3 GG. Denken Sie wieder an 
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das Reinheitsgebot für Bier, das wurde als europa-
rechtswidrig angesehen und daraufhin mussten 
sich die EU-ausländischen Biererzeuger nicht 
mehr an das Reinheitsgebot halten, die inländi-
schen mussten sich weiter an das Reinheitsgebot 
halten, das ist eine Inländerdiskriminierung, die 
man allenfalls unter dem Gesichtspunkt von Art. 
3 GG würdigen kann. Da hat das Bundesverfas-
sungsgericht bis jetzt noch nichts Abschließendes 
gesagt. In Österreich wird das in der Tat als Ver-
stoß gegen Gleichheitssatz der Verfassung angese-
hen. Hier sind die Dinge noch im Fluss. Zur 
Frage, wo man diese Zusammenhänge überprüfen 
kann, verweise ich auf meine schriftliche Stel-
lungnahme und das was hier an EuGH-Rechtspre-
chung vorliegt. Wir haben ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland 1992, wir ha-
ben Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster-
reich, Frankreich, Slowenien, alles Dinge, die in 
der EuGH-Rechtsprechung nachzulesen sind. Sie 
haben den italienischen Museumsfall, diese Ver-
tragsverletzung die die Kommission gegen Italien 
angestrengt hat, der hat dieselbe Logik – Privile-
gierung der Inländer beim Besuch öffentlicher 
Einrichtungen, in dem Fall Museen. All das ist 
letztlich ausjudiziert und von daher bin ich fest 
davon überzeugt, dass das spätestens vor dem 
EuGH scheitern wird. Lassen sie mich, wenn ich 
darf, vielleicht noch kurz auf zwei, drei Punkte 
eingehen, die der Kollege Hillgruber im Hinblick 
auf meine Ausführungen gesagt hat. Es war die 
Rede davon, ich hätte etwas Absurdes oder Abs-
truses gesagt, ich glaube, das sollte ich erwidern 
dürfen. Ich habe im Übrigen gelernt, dass je stär-
ker die Worte sind, desto schwächer die Argu-
mente. Ein konkreter Punkt, der, glaube ich, wirk-
lich schnell klargestellt ist, ist, dass ich nicht ge-
sagt habe, dass die Sache mit dem Beschrän-
kungsverbot so zu verstehen ist, dass der Waren-
verkehr nicht mehr stattfinden würde. Das ist 
nicht der Punkt, sondern der Punkt, um den es 
uns Europarechtlern geht, ist, man muss sich 
nicht bei der Diskriminierungsfrage verkämpfen. 
Wenn man, wie auch immer, argumentativ zu 
dem Punkt gelangt, dass es gar keine Diskriminie-
rung ist, gibt es immer noch die Beschränkungs-
verbote des Europarechts und die sind unglaub-
lich weit gefasst. Da reicht im Warenverkehr, die 
Definition lautet hier sinngemäß etwa, dass eine 
staatliche Regelung, die auch nur potenziell und 

mittelbar, also höchsthypothetisch die Waren-
ströme zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträch-
tigt, reicht um den Anwendungsbereich des Euro-
parechts zu eröffnen. Dann müssten Sie nicht 
mehr groß überlegen, ist es eine mittelbare Diskri-
minierung oder was auch immer, sondern sie sind 
im Europarecht drin und brauchen eine Rechtfer-
tigung. Dasselbe gilt für die Dienstleistungsfrei-
heit, da fragt der EuGH einfach nur, ist eine staat-
liche Maßnahme da, die die Ausübung der 
Dienstleistungsfreiheit irgendwie beeinträchtigt o-
der weniger attraktiv macht. Und natürlich macht 
es für einen, sagen wir, dänischen Dienstleister, 
der mit seinem Pkw zu seiner Dienstleistung nach 
Deutschland fährt, die Dienstleistung weniger at-
traktiv, wenn für ihn die Kosten höher sind, die 
sich mit der Vignette verbinden. Das ist ein ganz 
weiter Maßstab. Dann noch zum Punkt System-
wechsel. Ich freue mich natürlich, wenn Kollege 
Hillgruber sagt, dass es absurde Konsequenzen 
sind, wenn es höhere Belastungen für die Unions-
bürger gibt. Mein Punkt mit der Abschaffung der 
Kfz-Steuer ist schlicht, die Abschaffung der Kfz-
Steuer wäre nicht von einer Diskriminierungslo-
gik getragen und darum geht es. Das ist immer die 
Testfrage. Was ist die konkrete Logik der staatli-
chen Maßnahmen, geht es um Diskriminierung o-
der geht es nicht um Diskriminierung. Ich signali-
siere Zustimmung bei dem Punkt, dass das Euro-
parecht auf eine Umstellung im Blick auf Nutzer-
finanzierung ausgerichtet ist, aber – und das ist 
auch letztlich der Ausweg, der sich damals, nach 
dem die Lkw-Maut vom EuGH für europarechts-
widrig erklärt wurde, auch in dem Bereich aufge-
tan hat. Sie müssen das auf europäischer Ebene 
regeln, Sie müssen das sekundärrechtlich, ein-
heitlich regeln, dann geht es. Auf der europäi-
schen Ebene können Sie diese Dinge dann regeln. 
Es geht eben um das Verhindern nationaler Al-
leingänge. Der letzte Punkt, dass es bei der Frage 
Systemwechsel darum gehen muss, dass es auf 
deutscher Seite Verlierer gibt. Herr Hillgruber hat 
gesagt, das sei eine abstruse Vorstellung. Ich halte 
das für falsche Kategorien, Verlierer, Gewinner; 
aber möglicherweise deutet sich hier an, dass das 
genau die Logik ist, in der der vorliegende Gesetz-
entwurf geschrieben worden ist, nämlich dass es 
keine Verlierer auf deutscher Seite geben darf. Ich 
kann nur nochmal sagen, es geht hier ausschließ-
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lich um sehr formale Diskriminierungsgesichts-
punkte und nicht um Kategorien wie Gewinner 
und Verlierer. Vielen Dank! 

 

Vorsitzender: Vielen Dank, dann Herr Bolik. 

 

Henryk Bolik (Ingenieurgruppe IVV GmbH): Frau 
Dr. Wilms, Sie sprechen die Frage der Terminpla-
nung an, für die Umsetzung dieser Vignettenver-
ordnung gibt es keine vergleichbaren oder nicht 
direkt vergleichbaren Situationen in Deutschland. 
Die ASFINAG hat es in einem relativ kurzen Zeit-
raum gemacht, wie ich weiß. Das hat in Deutsch-
land bei der Einführung der Lkw-Maut mit Toll 
Collect einige Verzögerungen gegeben, die mehr 
oder weniger dem geschuldet waren, was Toll 
Collect oder was die Verwaltung gemacht hat. Ich 
glaube, das kann man mit der Vignette nicht ver-
gleichen. Mit der Einführung ist es relativ ein-
fach, wir brauchen keine On-Board-Units, wir 
brauchen eigentlich nur ein paar vernünftige 
Rechner und jemand, der das organisiert. Mit 
Ausschreibungsverfahren gebe ich Ihnen Recht, 
ist die Terminplanung eher sportlich. Ich persön-
lich würde aber, weil die Aufgabe mit Sicherheit 
sehr interessant und nicht wenig lukrativ ist, es 
privaten Betreibern zutrauen, dass sie diese sport-
liche Leistung einigermaßen zeitgerecht hinkrie-
gen. Dankeschön. 

 

Vorsitzender: Vielen Dank! Die Union verlangt 
eine komplette Runde. Frau Kollegin Wilms, 
bitte. 

 

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wir haben noch eine ganze Reihe an Fra-
gen, dann machen wir eine komplette Runde, wir 
können das gerne bis heute 13 Uhr durchführen, 
das ist eine normale Sitzungsendzeit und wenn 
das dann nicht reicht, dann beantragen wir, dass 
wir eine erneute Anhörung zu den noch offenen 
Fragen haben. Und insbesondere das, was für 
mich noch ganz massiv offen ist, ist das, was Herr 
Schwemer angesprochen hat, diese ganze Daten-
schutzproblematik, die ist noch offen wie ein 
Scheunentor. 

Abg. Ulrich Lange (CDU/CSU): Herr Vorsitzender, 
ich bitte um Geschäftsleitung. 

 

Vorsitzender: Das ist kein Problem, die wird 
gleich der Kollege Sendker übernehmen. 

 

Abg. Ulrich Lange (CDU/CSU): Moment, Herr 
Vorsitzender, es ist nicht eine komplette Runde 
beantragt, sondern wir hatten für die Anhörung 
zwei Stunden angesetzt, von acht bis zehn Uhr 
und es war von vornherein klar das die Fragen 
auch so untergebracht werden sollten, dass es in 
den zwei Stunden möglich ist. Jetzt haben wir 
gute drei Stunden Fragen gestellt, da waren auch 
durchaus Wiederholungen dabei, auch bei der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Man muss 
die Fragen entsprechend strukturieren. Wir sind 
der Meinung, dass die Anhörung ausreichend, an-
gemessen ist und damit abgeschlossen werden 
kann. Sollte hier mit Mehrheit entschieden wer-
den, dass wir die Anhörung fortsetzen, dann geht 
das nur, wenn alle Fraktionen neuerliches Frage-
recht haben. 

 

Vorsitzender: Ich will vielleicht, bevor die Kolle-
gin Wilms nochmal das Wort kriegt, die Ge-
schäftsordnung bemühen und vorlesen: Ist eine 
zeitliche Begrenzung der Ausschusssitzung ver-
einbart – wie wir das gemacht haben – darf sie 
über die vereinbarte Dauer nur fortgesetzt wer-
den, wenn nicht eine Fraktion im Ausschuss wi-
derspricht. Auch im Geschäftsordnungsausschuss 
wurde das entschieden. Frau Kollegin Wilms, 
bitte. 

 

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herr Vorsitzender, dann beantrage ich offi-
ziell die Verlängerung dieser Anhörung, hilfs-
weise einen neuen Termin festzusetzen für eine 
weitere Anhörung, um die noch offenen Fragen 
klären zu können. Und wir haben eine Vielzahl 
von offenen Fragen. 

 

Vorsitzender: Dann würde ich, obwohl die Ge-
schäftsordnung eindeutig ist, trotzdem drüber ab-
stimmen lassen. Ich frage aber vorher nochmal 
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den Kollegen Lange. 

 

Abg. Ulrich Lange (CDU/CSU): Sie müssen schon 
alle Fraktionen fragen, sonst würde hier jetzt das 
Ergebnis verfälscht. 

 

Vorsitzender: Kollege Herzog, bitteschön und 
dann der Kollege Behrens. 

 

Abg. Gustav Herzog (SPD): Herr Vorsitzender, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, von unserer Seite 
aus sind die Fragen, die wir stellen wollten, auch 
sehr konzentriert gestellt und beantwortet wor-
den. Natürlich gibt es noch Diskussionsbedarf, 
aber der bezieht sich nicht auf die möglichen Fra-
gen für die Sachverständigen, also für uns können 
wir jetzt Schluss machen. 

 

Vorsitzender: Kollege Behrens. 

 

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE.): Ich schließe 
mich der Forderung von der Kollegin Wilms an. 
Es wird wieder deutlich, dass es aufgrund der 
überstürzten Herangehensweise in diesem Verfah-
ren dazu führt, dass wir in diese Situation kom-
men, nicht ausreichend Zeit haben, uns mit den 
Argumenten auseinanderzusetzen und deshalb 
auch diese Anhörung nicht vernünftig zu Ende zu 
bringen. Also ich bin dafür das wir dem Antrag 
entsprechend verfahren. 

 

Vorsitzender: Ich bedanke mich bei den Sachver-
ständigen, dass sie über eine Stunde länger bei 
uns waren. Die Geschäftsordnung würde über-
haupt keine Abstimmung erfordern, ich lasse aber 
trotzdem drüber abstimmen, weil es beantragt 
worden ist.  

Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Fraktion DIE LINKE. lautet, die Anhörung fortzu-
setzen und hilfsweise eine weitere Anhörung 
durchzuführen.  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen 

der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 

Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE 

LINKE abgelehnt.  

Vielen Dank an die Sachverständigen, die heute 

dienliche Hinweise für das Parlament gegeben ha-

ben. Herzlichen Dank für das Kommen und für 

das länger bleiben. 

 

 

 

Schluss der Sitzung: 11.13 Uhr 

 

 

 

Martin Burkert, MdB 

Vorsitzender 
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